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XIX . Armenwesen.

Organisation der Armenpflege.
Tie Organe der öffentlichen Armenpflege in Wien sind mich der im Jahre >860

entworfenen nnd seither wiederholt revidierten ..Instruction " der Magistrat und die
Armeninstitute. Wegen allzugrosten Anwachsens der Geschäfte musste bereits im Jahre 1891
das Armendcpartement des Magistrates in zwei Departements zerlegt werden, eines für
Armenpflege überhaupt nnd eines für Armenkinderpflege.

Tie Armeninstitute, je eines für jeden der 19 Gemeindebezirke, bestehen ans
der vom Gemeinderathe (derzeit vom Stadtrathe ) nach dem jeweiligen Bedürfnisse fest¬
zustellenden Anzahl von Armenräthen, die von dem Bezirksausschüsse des betreffenden
Bezirkes auf je sechs Jahre gewählt und vom Gemeinderathe <derzeit vom Stadtrathel
bestätigt werden; nach je zwei Jahren hat ein Drittel der Armenräthe anszuscheiden.
Eine solche theilweise Erneuerung fand im Laufe der Berichtsperiode in den Jahren 1890
und 1892 statt. Die Armenräthe wählen aus ihrer Mitte auf je zwei Jahre ihre
Junctionüre (Obmann, Obmannstellvertreter, Schriftführer, Rechnnngsführer und Cassierj.
"Ausgabe der Armeninstitute ist die Erhebung der Verhältnisse der Personen, welche die
öffentliche Armenpflege in Anspruch nehmen, die Auszahlung der solchen Personen
vom Magistrate verliehenen periodischen Unterstützungen, die Ertheilung von augenblick¬
lichen Aushilfen an hilfsbedürftige, in Wien heimatberechtigte Personen nnd die Ans-
solgung von Anweisungen zum unentgeltlichen Medicamentenbezuge für Arme ohne
Rücksicht ans deren Zuständigkeit. Zufolge Magistratserlass vom 14. April 1892,
Z . 75.401 erhielten die Armeninstitute die Befugnis, auch an in Wien nicht heimat-
berechtigte Personen Aushilfen auf Rechnung der Heimatgemeinde der Betreffenden zu
ertheilen, deren Resundierung der Magistrat und die magistratischen Bezirksämter zu
besorgen haben.

Bis zum Jahre 1889 besorgte die Gemeinde Wien auch die Armenpflege in den
ausserhalb des damaligen Gemeindegebietes gelegenen Psarrarmenbezirken Hernals , Nen-
lerchenfeld und Reindors. Wie schon in dem Berwaltungsberichte für das Jahr 1888
ansgeführt wurde, hatte der Gemeinderath in der Sitzung vom 9. November 1888 die
Ausscheidung dieser drei Pfarrarmenbezirke aus der Wiener Armenpflege beschlossen, da
für die Gemeinde Wien eine gesetzliche"Verpflichtung zur Armenpflege in diesen aus¬
wärtigen Gemeinde» nicht bestand. Gegen diesen Beschluss erhoben die davon betroffenen
Borortegemeinde», nachdem ihr Recurs im administrativen Justanzenzuge erfolglos
geblieben war, die Beschwerde an de» Berwaltungsgerichtshof, welche jedoch ans Grund
der KK2, 5 und 21 des Gesetzes vom 22. October 1875 , R . G. Bl . Nr . 86 sx 1876
ohne weitere Berhandlung abgewiesen wurde. Infolgedessen wurde die "Armenpflege in
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den be,zeichneten Pfarrbezirken seitens der Gemeinde Wien im Jahre 1889 thatsächlich
eingestellt , wodurch die kosten der Armenpflege nm ungefähr 200 .000 fl. jährlich ver¬
ringert wurden.

Durch die Einbeziehung der Vvrortegemeinden in das Wiener Stadtgebiet wurde
die Organisation der Armenpflege in den neu angegliederten Gemeindebezirken XI bis XIX
nothwendig , da die in den Vorortegemeinden bestandenen Einrichtungen für die Armen¬
pflege zu verschiedenartig und vielfach für die Verhältnisse einer Großstadt unzulänglich
waren . Bei diesem Anlasse kam wieder die Frage einer vollständigen Reorganisierung
der Wiener Armenpflege zur Erörterung.

Mit Beschluss des Stadtrathes vom 1 . Juli 1891 wurde der Magistrat beauf¬
tragt , ehestens Vorschläge zur Reorganisierung des Armenwesens in Wien ans
Grundlage des Elberfelder - Systems zu erstatten . Da aber die geplante Änderung
umfassende Vorarbeiten nöthig machte , wurde mit Beschluss des Stadtrathes vom
11 . November 1891 angeordnet , dass vorläufig und bis zur Durchführung der
Reorganisierung der communalen Armenpflege mit der Besorgung dieses Verwaltungs¬
zweiges in den neuen Gemeindebezirken XI bis XIX gleiche Organe betraut werden
sollen , wie in den alten Bezirken I bis X , und dass in den neuen Bezirken
die bisherige „ Vorschrift für die Armenpflege im Wiener Armenbezirke " sinngemäße
Anwendung zu finden habe . Bezüglich der Zahl der zu schaffenden Armenrathsstelleu
sollte der Grundsatz festgehalten werden , dass auf je 1500 Bewohner ein Armenrath
zu entfallen habe , wobei Reste von mehr als 750 Bewohnern ebenfalls als voll
anznnehmen seien . Nach diesem Schlüssel stellte sich die Zahl der zu schaffenden
Armenrathsstellen:

XI . Bezirke auf 19 im XVI. Bezirke ans 71
XII . „ 41 „ XVII. „ 50

XIII . „ „ 29 ,. XVIII. .. 46
XIV . „ „ 36 „ XIX. .. 21
XV . „ „ 29

somit in sämmtlichen neuen Bezirken zusammen aus 842 , während in den Vvrortc-
gemcinden bisher insgesammt nur 199 armenräthliche Functionäre bestanden hatten.

Aber anch die Zahl der für die ehemaligen Gemeindebezirke systemisierten Armen-
rathsstellen , welche sich im Jahre 1888 mit 472 bezifferte , erwies sich in den folgenden
Jahre » als zu gering . Mit Gemeinderaths -Beschluss vom 5 . April 1889 wurde eine
zweite Obmannstellvertreter -Stelle für das Armeninstitnt des IV . Bezirkes geschaffen.
Mit Gemeinderaths -Beschluss vom 12 . Juli 1889 wurden die Armenrathsstellen im
II . Bezirke um 10 , mit Gemeinderaths -Beschluss vom 4 . März 1890 die Armenraths-
stellcn im X . Bezirke um 3 , mit Gemeinderaths -Beschluss vom 14 . April 1891 die
Armenrathsstelleu im IX . Bezirke um 10 vermehrt . Mit Stadtraths -Beschluss vom
7 . April 1892 wurde eine Vermehrung der Armenrathsstelleu für den X . Bezirk um

weitere 15 , mit Stadtraths -Beschluss vom 8 . November 1892 für den II . Bezirk nm
weitere 6 , mit Stadtraths -Beschluss vom 23 . Oktober 1893 für den XVII . Bezirk uni
weitere 4 Stellen genehmigt.

Am Ende des Jahres 1893 waren daher für sämmtliche Gemeindebezirkc

898 Armenrathsstellen systemisiert.
Über die Wahlen für die Armeninstitute während des Berichtsquinquenniums

gibt die nachstehende Zusammenstellung ein Bild.
32LSerwaltungsbericht der Stadt Wien.
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Es fanden in den Jahren 1889 bis 1893 statt:
Neu- und Mandats - Mandatserledigungen

» Bezirke Ergänzungswahlen') zurücklegungen durch Ableben
I . 39 . 7 . 8
II . 94 28 . . . . . 8

III . 103 58 5
IV . 78 . 13 . 4
V . 65 20 11

VI . 64 . 9 . 7
VII . 78 28 10

VIII . 114 . 48 . 4
IX . 67 . 21 . 7
X . 86 29 4

XI . 20 . 1 . —
XII 2s . 56 . 18 . 1

XIII2 ) . 47 . 19 . 1
XIV 2) . 43 . 6 . 1
XV2 ) . . . . . 31 . 6 . 1

XVI2 ) . 113 . 38 . 2
XVII2 ) . 58 . 7 . 1

XVIII2 ) . 88 38 2
XIX 2) . 24 . 7 . —

Da es sich häufig ereignete , dass die als Armenräthe gewählten Personen das
Mandat nblehnten , wurden über Gemeinderathsbeschlnss vom 21 . Juni 1889 die
Bezirksvorsteher ersucht, in jedem Falle vorerst genaue Informationen von den in Aussicht
genommenen Personen einzuholen , ob dieselben die ihnen zugedachte Wahl auch anzu-
nehmcn geneigt sind.

Nach 8 84 der Instruction über die Armenpflege soll alljährlich eine Conferenz
der Obmänner der Armeninstitute  unter dem Borsitze des Magistratsdirectors und
Beiziehung des Referenten des Armendepartements stattfinden , bei welcher Conferenz
der bezeichnet Referent die von ihm gemachten Wahrnehmungen über die Gebarung
der Armeninstitnte mitzutheilen hat und sowohl von diesem als auch von den Obmännern
Anträge ans etwaige Änderungen der Armenpflege gestellt werden können. Eine solche
Conferenz fand  im Jahre 1889 und , da inzwischen die Einverleibung der Vororte¬
gemeinden vollzogen wurde , erst wieder am Ende des Jahres 1893 statt ; die letztere
kam mit ihren Berathungen im Jahre 1893 nicht zu Ende.

Über die Geschäftsführung  d er  A r m e n i n st i t u t e während der Berichts¬
periode gibt die folgende Zusammenstellung Aufschluss.

Es betrug di , Zahl d e r
im Jahre Geschäftsstücke Sitzungen

1889 . . 14 .425 . . 175
1890 . . 14 .360 . . 182
1891 . .15 .166. . 133
1892 . .31 .143. . 204
1893 . . 34 .864 . . 204

h Einschließlich der nach je 2 Jahren für das ausgeschiedene Drittel vorzunehmenden Wahlen,
st Die Arineninstitute in den Bezirken XI—XIX bestehen erst seit 1892.
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Die Wahlen pro 1802 und 1803 beziehen sich ons das erweiterte Gemeindc-

gebiet.

Um dem Missbrauche , der hie und da bei der A nsstell  u n g v v » A r m u t s-

nnd  M i t t el  l o si  g k e i t s z e n g n i ss  e n bemerkbor wurde , zu steuern , wurden über

Antrost des Magistrates mit Stadtrathbeschlnss vom 2 . und 4 . Austnst 1803 ömtliche

Formulnrien für Armuts - und Mittellosigkeitszengnisse eingeführt und die städtischen

Ämter und Orstone onstewiesen , sich bei Ausstellung derartiger Zeugnisse ausschließlich

der genehmigten Formnlarien zu bedienen und auf genaue und vollständige Ausfüllung

der Rubriken zu dringen.

Bezüglich der Organisation des a r m e n ü rz t l i ch e n Dienstes  ist zu

bemerken , dass am Beginne der Berichtsperiode die Zahl der Armenärzte im Wiener

Gemeindebezirke 24 betrug , darunter 3 Augenärzte , 1 Ohren - und 1 Zahnarzt ; in den

drei Pfarrarmenbezirken außerhalb Wiens waren 6 Armenärzte bestellt . Außerdem

beschäftigten sich auch die k. k. Polizeibezirksärzte <3 ) , sowie die k. k. polizeibezirksärztlichen

Funktionäre (21 ) , mit der Armenkrankenpflege in Wien . Dem in einigen Bezirken sich

äußernden Bedürfnisse nach einer Vermehrung der Armenärzte wurde , um der bevor¬

stehenden Reorganisierung des städtischen Sanitätsdienstes nicht vorzugrcifen , durch

Bestellung von snpplierenden Ärzten abgeholsen.

Bis zum Jahre 1891 wurden die Kosten für die k. k. Stadtarmcnärzte ganz und

die Kosten für die übrigen Armenärzte in den ehemaligen zehn Bezirken bis zu zwei

Drittel derselben ans dem k. k. Krankenanstaltenfonde bestritten ; alle übrigen Kosten

hatte der allgemeine Versorgungsfond zu tragen . Anlässlich der Einbeziehung der

Vororte wurde bei Feststellung der Bedingungen , unter welchen die in den früheren

Vororten von Wien bestehenden öffentlichen Krankenanstalten dem k. k. Krankennnstalten-

sonde einverleibt wurden , im 8 6 des am 1 . December 1891 bei der k. k. n .-ö. Statt¬

halterei aufgenommenen Protokolles bestimmt : Die Gemeinde Wien verzichtet auf alle

bisher vom Wiener k. k. Krankenanstaltenfonde für die Bestellung von Armenärzten

geleisteten Beiträge . Die k. k. n .-ö. Statthalterei namens des Wiener k. k. Kranken-

anstaltenfondes verpflichtet sich jedoch , für die dermalen in Activität befindlichen provi¬

sorischen k. k. Armenärzte , insvlange diese im activen Dienste verbleiben , die Beiträge

zur Remunerierung derselben nach dem bisherigen Verhältnisse zu leisten . Diese Armen¬

ärzte sind auch , wie bisher , zur Anweisung von Medicamenten an Arme berechtigt.

Die in den ehemaligen Vororlcgemeinden vorhandenen Sanitätsorgane wurden bei der

Einverleibung der Vororte von der Gemeinde Wien in ihrer ^ bisherigen Stellung über¬

nommen . Hiedurch erhöhte sich im Jahre 1891 die Zahl der Armenärzte mit Ausschluss

der früher erwähnten Specialärzte und der polizeilichen Functionäre ans 52.

Infolge der mit Ministerialerlass vom 30 . September 1892 , Z . 21 .021 , L . G . B.

Nr . 05 erlassenen neuen Instruction für die Amtsärzte der k. k. Polizeidirection in

Wien entfiel die armenärztliche Thätigkeit von 14 polizeiärztlichen Fnnctionären ; eS

wurde daher mit Gemeinderathsbeschlnss vom 27 . December 1892 die Schaffung von

3 provisorischen , städtischen Armenarztstellen bis zur definitiven Regelung des gesammtcn

Sanitätsdienstes der Stadt Wien genehmigt und zwar je einer Stelle für den IX . und

X . Bezirk und einer Stelle für den VII . und VIII . Bezirk zusammen.

32*
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8. Lande und Ztiftungen für Zwecke der öffentlichen Armenpflege,
s) Fände der öffentlichen Armrnpffege.

Zur Bestreitung der Auslugen für die öffentliche Armenpflege stehen der Gemeinde
Wien außer den Armenstiftungen und den von verschiedenen Wvhlthätern den Armen
zugewendeten Legaten und Spenden sechs von derselben administrierte Fonde zur Ver¬
fügung, über deren finanzielle Gebarung im Folgenden berichtet wird. Unter Verwei¬
sung auf die in den Rechnungsabschlüssen dieser Fonde enthaltenen Details sollen hier
nur die summarischen Gebarnngsergebnissedargestellt werden.

1. Allgemeiner Versorgungsfond.
Der aus der Bereinigung verschiedener, für die Armenpflege gewidmeter Fonde

gebildete allgemeine Versorgungssond wurde dem Magistrate der Stadt Wien im Jahre
1842 mit der ausdrücklichen Bestimmung übergeben, dass derselbe dein städtischen Ver¬
mögen nicht einzuverleibensei, daher dessen Verwaltung in abgesonderter Verrechnung
besorgt wird.

Unter den dem allgemeinen Versorgungsfvnde gehörigen Realitäten befindet sich
auch das Fondsgut Ebersdorf a. d. Donau , dessen Administration und Erträgnis
während der fünfjährigen Berichtsperiode durch einige bemerkenswerte Vorkommnisse
beeinflusst wurde.

Die bereits im Jahre 1886 eingeleitetenVerhandlungen zwischen der Gemeinde
Wien (in Vertretung des Armenfondsgutes Ebersdorf a. d. Donau) und der Donnn-
Rcgulierungs-Cvmmission in Bezug auf die durch die Donau-Regulieruugs-Arbeiteu
nvthweudig gewordenen Grundtransactionen wurden in den Jahren 1889 und 1890
fortgesetzt.

Sowohl einzeln, als im Wege von Cvnserenzen wurden jene Grundflächen
berechnet und abgeschätzt, welche

u) aus dem Complexe des Fondsgutes Ebersdvrf zum Zwecke der Donan-
Regulierungs-Bauten gänzlich einzulösen und theilweise schon früher für diesen
,'Uneck occupiert worden waren;

b > mit einer Benützungsbeschränkung(Reallnst oder Servitut ) wegen Herstellung
des Juuudationsdammes, des Schutzstreifens und des Jnnndativnsgebictes zu
belegen waren, und
welche von der Donau-Regulierungscommission im Sinne des Gesetzes vom
8. Februar 1869, R . G. Bl . Nr . 20 als durch die Donauregulierung gewonnen,
dem Fondsgute im Tauschwege überlassen wurden.
Mit dem Gemeinderathsbeschlusse vom 13. Februar 1891 wurde das Resultat

dieser Verhandlungen genehmigt und wurden mit Zustimmung der Donau-Regnlierungs-
commission die gegenseitigen Kaufschillinge und Entschädigungsbeträgefestgesetzt.

Für die von Seite des Fondsgutes der Donau-Regulierungscommissionüber¬
lassenen Grundstücke wurde demselben ein Kaufschilling von 8790 fl. 72 kr. ö. W.
zugesprochen.

Der Knusschilling für die dem Fondsgute überlassenen, durch die Donau-
Reguliernngsbauten gewonnenen Grundflächen und die Entschädigung für die Donau-
Regulierungseommissivnfür die unter Vorbehalt der Reallasten und Servituten erthcilte
Verzichtleistung derselben ans die Eigenthumsansprüche des Donaureguliernngsfoudes
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bezüglich jener Grundparcellen in den Gemeinden Herrschaft Kaiser Ebersdvrf,
Albern und Mannswörth , welche als Strombettflächen, Donauarme und Inseln der
Gemeinde Wien namens des Fondsgntes Ebersdorf landtäflich und grnndbncherlich
zngeschrieben sind, wurden zusammen mit 17.526 sl. 58 kr. festgesetzt.

Als Entschädigungfür jene Grundflächen des Fondsgutes Ebersdorf, welche von
der Donan-Regulierungscommission unter Borbehalt des Eigenthumsrechtes des Fonds-
gutes für die Herstellung der Jnundationsdämme, des Jnundationsgebietes und der
Schutzstreifen in Anspruch genommen worden sind, stimmt den Zinsen für die Zeit vom
Beginne der Lccnpation dieser Flächen bis zum Bertragsabschlusse wurde ein Betrag
von 89.670 fl. 97 kr. vereinbart.

Aach Abrechnung obiger 17.526 fl. 58 kr. entfiel für das Fondsgnt Ebersdvrf
eine Barentschädignngvon 30.985 fl. 11 kr., welche nach der unterm 12. October 1892
erfolgten Fertigung des Vertrages von der Donau-Regulierungs-Commission an die
Gemeinde Wien namens des Fondsgutes geleistet wurde.

Unterhalb des Fondsgutes Ebersdorf am linken Donannfer, südöstlich von der
Ortschaft Schönau hat die Donau-Regulierungs-Commission im Jnnndationsdainnie einen
Sickerschlitz errichtet, uni beim Eintritte eines Hochwassers das sich dort bildende Stau-
Wasser in die alten Donauarme abzuleiten. Hiedurch wurden die untere» Theile des March¬
feldes der Gefahr einer großen Überschwemmung und mancherlei Schäden ausgesetzt.

Um einer Wiederholung solcher Übelstände in Hinkunft vorzubeugen, wurde schon
im Herbste 1892 mit dem Baue eines Rückstandammesvon dem obgedachten Sicker¬
schlitze bis Groß-Enzersdorf begonnen; zu diesem Behnfe wurden der Tonau-Regulie-
rnngs-Commission mit dem Gemeinderathsbeschlusse vom 11. April 1893 mehrere
Waldparcellen des Fondsgutes zur Benützung für das Dammanflager und zur Her¬
stellung eines Schutzstreifens gegen eine Gesammtentschädignng von 2942 fl. überlassen.

Da jedoch durch die Herstellung des Schönauer Rückstaudammesdie Gefahr der
Bildung eines neuen Jnundationsgebietes entstand, wodurch das Fondsgut am
linken Donannfer wiederholten Überschwemmungen ausgesetzt werden könnte, hat sich die
Gemeinde mit obigem Gemeinderathsbeschlusse alle Rechte und insbesondere den Ersatz
des durch den Bau und Bestand des gedachten Rückstandammes dem Fondsgnte Ebers¬
dorf erwachsenden Schaden Vorbehalten, worüber die Verhandlung am Ende der Berichts¬
periode noch im Zuge war.

Infolge des Gesetzes vom 19. Deeember 1890 , L. G. Bl . Nr . 45 , durch
welches eine größere Anzahl von Vorortegenieindender Stadt Wien einverleibt wurde,
hat auch die Ortsgemeinde „Herrschaft Ebersdvrf" a. d. Donau zu bestehen aufgehört.

Die innerhalb der neuen Territorialbegrenzung der Stadt Wien gelegenen Theile
der CatastralgemeindeHerrschaft Ebersdorf wurden mit der Stadt Wien vereinigt, die
übrigen jedoch, je nach ihrer Lage, am linken Ufer der Donau der OrtsgemeindeGroß-
Enzersdorf und am rechten Ufer den Ortsgemeinden Albern und Mannswörth zngewiesen.

In Folge dieser Auflösung der Ortsgemeinde Ebersdorf a. d. Donau Hörle die
Function des Fondsgntsverwalters in Mannswörth als Gemeindevorstand der Orts¬
gemeinde Herrschaft Ebersdorf sammt allen einer Ortsgemeinde zukvmmenden loeal-
polizeilichen Agenden auf. Es wurde der vom Fondsgnte bestellte Arzt und der Tvdten-
gräber entlassen und die Obsorge für den Friedhof der Namenlosen an die Ortsgemeinde
Albern übertragen. Ebenso wurde eine vollständige Umnumerierung der Grundpareellen
der CatastralgemeindeHerrschaft Ebersdorf eingeleitet.
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Zu den Gerechtsame » des Fondsgntes Ebersdorf au der Dona » gehörte bis Ende

1891 auch das sogenannte Brückenmant -Äguivalent.

Zufolge Decretes der bestandenen k. k. Staatsgüteradministration vom 7 . August 1812

wurde nämlich dem Fondsgnte Ebersdvrf au der Donau als Entschädigung für die

Herstellung und Erhaltung der aus einer von Simmering , durch die Gemeinden Kaiser-

Ebersdvrf , Albern und Mannswörtl , bis zur Poststraße führenden Seitenstraße

befindlichen 4 Brücken über den Schwechatmühlbach in Kaiser -Ebersdors , über den

Schwechatwildbach , zwischen Ebersdors und Albern , dann über den Ablassgraben und

den Kalten Gang bei der Nenmühle ein Antheil an dem Erträgnisse der Wehrmnntstativn

Kaiser -EberSdorf zngesichert und betrug dieser Antheil seit dem Jahre 1889 des

Erträgnisses der Mautstation Kaiser -Ebersdors und Schwechat.

Mit Finanz -Ministerialerlasse vom 10 . September 1891 , Z . 32 .707 wurde die

Auflassung der zur Hnnptstation Schwechat gehörigen Wehrmantstation in Kaiser -Ebers-

dors mit dem Zeitpunkte der Auslassung der Wegmantstation in Schwechat , das ist mit

21 . Tecember 1891 genehmigt . Mit diesem Zeitpunkte siel der bisher bezogene Antheil

des Fondsgutes Ebersdorf an dem Weg - und Brückenmantertrügnisse der Mautstativn

in Schwechat und Kaiser -EberSdorf hinweg , wogegen seitens des Fondsgutes die fernere

Erhaltung der fraglichen Brücken abgelehnt wurde . Bon denselben liegen drei im Gebiete

der Gemeinden Albern und MannSwörth , während die vierte , über den Schwechat¬

mühlbach führende Brücke in dem mit Wien vereinigten Theile des Gebietes der bestandenen

Gemeinde Kaiser -Ebersdors sich befindet . Es wurde daher der Bezirksstraßenansschnss

in Schwechat angegangen , die fraglichen , im Zuge der mittlerweile als Bezirksstraße

II . Elaste erklärten Straße liegenden drei Brücken in die fernere Erhaltung zu über¬

nehmen . Mit Stadtrathsbeschlnss vom 27 . December 1892 wurde mit Rücksicht darauf,

dass nach dem Ges ege die Übergabe der Brücken in gutem und klaglosen Zustande zu

erfolgen hat , seit 1887 jedoch keine durchgreifende Reconstruction der Brücken stattge¬

funden hatte , über Ersuchen des Bezirksstraßenansschnsses Schwechat beschlossen , im Falle

der sofortigen Übernahme der Brücken den Betrag von 5000 fl . ansznbezahlen . Am

14 . April 1893 hat sohin die Übergabe der früher vom Fondsgute Ebersdvrf erhaltene»

3 Brücken an den Straßenansschuss Schwechat und die Auszahlung des obigen Betrages

von 5000 fl. stattgefunden . —

Zn den Gerechtsamen des Ttiftungsfondsgntes Ebersdors an der Donau gehört

weiters das im landständischen Archive in der Tominikalsassion ansscheinende Fischerei¬

recht im Schwechater Mühl - und Wildbache , dann im Kalten Gangbache und in der

Donau , dessen Ausübung theils an die Gemeinde Albern gegen einen fixen Pachtzins

von jährlich 41 fl . 58 kr. ö. W ., theils an die Gemeinde Mannswörth gegen einen

jährlichen Pachtzins von 5 fl . 4 kr . verpachtet war.

Mit Rücksicht auf den bedeutenden Ruhen , den diese Gemeinden ans dem

Fischereipachte gezogen , hat sich der Magistrat im Interesse des Fondsgntcs veranlasst

gesehen , vom 1 . Jänner 1889 eine Erhöhung dieser Pachtzinse zu erwirken.

Mit der Gemeinde Mannswörth wurde in dieser Richtung ein Vergleich auf

Zahlung eines Pachtzinses von 30 fl . ans die Dauer von 6 Jahren , d . i. bis

31 . December 1897 erzielt . Die Gemeinde Albern verweigerte jedoch die Zahlung

des ans 100 sl. ö . W . erhöhten Pachtzinses , infolge dessen ihr das Pachtverhältnis

gekündigt wurde.
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Ter von der Gemeinde Albern gegen die Gemeinde Wien in Vertretung des
Fondsgntes diesfalls angestrengte Rechtsstreit wurde mit dem Urtheile des k. k. Ober-
landesgerichtes vom 22. März 1892, Z. 2699 endgiltig zn Gunsten der Gemeinde
Wien entschieden.

Auch der von mehreren Hausbesitzern und Mitgliedern einer angeblichen Fischer¬
innung in Albern gegen die Gemeinde Wien anhängig gemachte Proceß wegen Störung
in dem Besitze ihres emphyteutischen Fischereirechteswurde von dem k. k. Bezirks¬
gerichte Schwechat vom 30. Juni 1892, Z . 7093 abgewieseu.

Dieses llrtheil wurde über den dagegen von den .Klägern eingebrachten Recurs
mit dem Urtheile des k. k. Oberlandesgerichtes vom 18. August 1892, Z . 10.348
bestätigt, und der wider diese Entscheidung eingebrachte außerordentliche Revisionsrecnrs
vom k. k. Obersten Gerichtshöfe mit Erkenntnis vom 3. Jänner 1893 abgewiesen.

Infolge dieser günstigen und endgiltigen Entscheidung ist das Fondsgnt Ebers¬
dorf an der Donau in den vollen Besitz seiner Fischereirechte gelangt. Bon Seite der
Gemeinde Wien wurde das dem Fondsgnte gehörige Fischereigebiet in mehrere Reviere
getheilt und die Fischerei in denselben theils an das k. k. Oberstjägermeisteramt, theilS
an Privatpersonen zum Nutzen des Fondsgutes weiter verpachtet.

Der Ertrag der Pachtzinse beziffert sich jährlich mit 585 fl. ö. W.
Ein Revier wird in eigener Regie bewirtschaftet und lieferte durch Ertheilnng

der Fischereibewilligung an einzelne Personen im Jahre 1893 separat den namhaften
Ertrag von 336 fl. ö. W. —

Die früher als Schuld des allgemeinen Bersorgungsfondes an die eigenen Gelder
der Gemeinde in Evidenz geführten Dotationsvorschüsse , die an den Fond geleistet
wurden, wenn dessen Erträgnisse zur Bestreitung der Bedürfnisse nicht ansreichten und
welche am Ende des Jahres 1891 im ganzen 9,856 .925 st. 37 .5  kr. betrugen, wurden
zufolge Gemeinderathsbeschlnsses vom 8. April 1892 außer Evidenz gesetzt.

Bezüglich des allgemeinen Bersorgungsfondes wurde mit Gemeinderathsbeschlnss
vom 7. Februar 1889 angeordnet, dass der Rechnungsabschluss für diesen Fond, welcher
bisher immer separat vorgelegt worden war, künftig unter Einem mit dem Hauptrechnnngs-
abschlnsse vorzulegen sei. —

Nach Einverleibung der Borortegemeinden wurde von einigen Gerichten die lA/gige
Gebür zum Wiener allgemeinen Bersorgnngsfond, welche nach dem Hofdecrete vom
30. August 1806, I . G. S . 782 von allen im Armenbezirke Wien vorfaücnden Ber-
lassenschaften zn entrichten ist, in dem neuen Gemeindegebiete nicht bemessen. Uber den
dagegen vom Magistrate ergriffenen Recurs erfolgte die Entscheidung des k. k. obersten
Gerichtshofes vom 9. September 1891 , Z . 11.010 , dass auch von den im erweiterten
Gemeindegebiete vorfallenden Berlassenschaften die Versorgungsfondsgebür zu entrichte»
sei. Diese Entscheidung wurde über Ersuchen des Magistrates vom k. k. Oberlandes¬
gerichte Wien den hiebei interessierten Untergerichten mit dem Aufträge zur Kenntnis
gebracht, künftighin im Sinne dieser Entscheidung mit der Bemessung der Versorgungs¬
fondsgebür vorzugehen.

Die finanzielle Gebarung  des allgemeinen Bersorgungsfondes und der Ver-
mögensstand  desselben in den einzelnen Berichtsjahren ist ans der folgenden
Zusammenstellungzu entnehmen.
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Es betrugen (nach der Abstattung ) :

1888 1888 1881 188 S 188 S

Tie Einnahmen lincl.
der Dotationen aus
den eigenen Geldern
der Gemeinde! . .

Gulden österreichischer Währung.

2,462.617-85 2,345.169-12 2,473.98567 3,241.452-22.5 1,564.472'78
die Ausgaben . .
der schließt. Cassarest
der Wert der Realitäten

u. Anstaltsgebäude
der Wert der Capitalien

(nach dem Course)
das reine Activum des

Stammvermögens
das reine Activum des

Currentvermögens

2,416.381-79.5
119.83363 .5

2,389.282-68 2,520.076 86
50.740 10 5 79.317-46

3,183.374-90.5
110.71653

l,696.97077
2.06563

3,091.530 — 3,093.840. — 3,086.780.—, 2,524.546-88 2,508.06588

1,950.415-74 2,020.087 88.5 2,067.626-77 2,485.801 69 2,465.460 37

5,032.82524 5,104.807-38.5 5,148.828-77 5,009.99747 4,973.176-25

991.91547 1,001.730-06.5 842.15613 837 758-83 194.68606 -5

Über Gemeinderathsbeschluss vom 8. April 1892 wird vom Jahre 1893 an , der
bis dahin beim allgemeinen Versorgungsfvnde verrechnete Aufwand für die Armenpflege,
bei den eigenen Geldern der Gemeinde Wien unter Verwaltungsgruppe IX „Armen¬
wesen" verrechnet , welchen infolge dessen vom genannten Zeitpunkte an , auch der Über¬
schuss der Einnahmen des allgemeinen Versorgungsfondes über die Ausgaben für die
Verwaltung und für besondere Zwecke desselben zufließt.

Dadurch erklärt sich die im Jahre 1893 eingetretene Verminderung in den Ein¬
nahmen und Ausgaben.

Die für das Jahr 1893 ausgewiesenen Einnahmen und Ausgaben betreffen
lediglich die Fondsgebarung.

Durch die geänderte Verrechnung wurde auch das „Reine Activum des Current-
vermogens " alteriert , indem sämmtliche Cassareste der städtischen Humanitäts -Anstalten
und der Armeninstitntc mit Ende 1892 , sowie der Cnsiaüberschuss aus der Gebarung
bei der städtischen Hanptcassa im Jahre 1893 an die eigenen Gelder der Gemeinde
Wien abgeführt , ferner ein Theil der Activrückstände an dieselbe» übertrage » , endlich
der Wert der in den städtischen Humanitäts -Anstalte » vorhandenen Materialien und
Haus -Einrichtuugsgegenstände aus dem Inventar des allgemeinen Versorgungsfondes
ausgeschieden und in jenes der Gemeinde Wien aufgenommen wurde.

2 . Bürgerladfond.

Die Erträgnisse des im Jahre 1558 durch Sammlungen , Geschenke und Legate,
insbesondere auch aus den Beiträgen der bürgerlichen Zünfte entstandenen Bürgerlad-
sondes sind dazu bestimmt, solche verarmte Bürger mit Pfründen zu beteilen , welche
wegen Mangel eines erledigten Platzes aus dem — später zu besprechenden — Bürger¬
spitalsonde keine Pfründe erhalten können. Die Zahl der Pfründen wird , wie jene des
Bürgerspitalfondes , von Zeit zu Zeit den Einkünften des Fondes entsprechend
festgesetzt.
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Beim Bürgerladfonde betrugen
im Jahre

1888 1890 1891 189» 189»
Guld e n ö st e r r eichischer Währung:

Die Einnahmen . . . . 24.757 67 24.698-48 .!, 24.806 -68 24.834 -71-5 25.155-98
„ Ausgaben. 17 .577 98 24.232 -34 .5 22 .748 48.5 16.05770 13.590 -91

der Wert des Bnrgcrlad-
fondhanses. 150.000 -— 150.000 — 150 .000 — 150.000 -— 150 .000 '—

der CourswertderCaPitalien 232 .48087 243 .61032 250 .643 -92 279 .529-84 279 .67121
die Cassabeständc . . . . 19.98275 20.489 70 22.547-89 -5 15.528-13 26.968-51-5

„ Activrückstände. . . . 1.775-40 1.684 -67 577-44 33444 491 -44
„ Passivrückstände . . . 1.875 -18 a 15710 124-15 127-20 12-84-5

das schließliche reine Ver¬
mögen . 402 .368 -16 415 .62759 423 .54510 .5 445 265 2 l 457 .11832

3. Bürgerspitalfond.
Seit dem Jahre 1784, in welchen: die dem Bürgerspitalfonde für Zwecke der

Waisen- nnd Krankenpflege gewidmeten Stiftungen aus diesem Fände ausgeschieden und
den für diese Zwecke damals neu errichteten Staatsanstalten zngewiesen worden waren,
war derselbe lediglich zur Unterstützung nnd Versorgung armer, erwerbsunfähiger Bürger
sowie deren Frauen, Witwen und Waisen bestimmt. Trotzdem wurde der Bürgerspital-
sond Verhalten, jährlich gewisse Beiträge an die erwähnten Anstalten dafür abznführen,
dass dieselben nunmehr die Auslagen sür die Findel-, Waisen- und Krankenpflege allein
zu bestreiten hatten.

Diese Beiträge wurden im Lause der Zeit zum empfindlichen Schaden des Bürger-
spitalsondes wesentlich erhöht, und betrugen in der letzten Zeit 79.711 fl. 70 kr. v. W.

Alle bei der Regierung unternommenen Schritte um Reducierung dieser Beiträge
oder wenigstens um Ablösung derselben blieben erfolglos, nnd bestand die Gefahr einer
noch weiteren Steigerung dieser Beiträge auch fernerhin.

Gelegentlich der Feststellung der Bedingungen, unter welchen die in den eiuver-
leibtcn Vvrortegemeinden bestehenden öffentlichen Krankenanstalten bon dem Wiener
k. k. Krankenanstaltenfondeübernommen wurden, kam am 1. December 1891 zwischen
der Regierung nnd der Gemeinde ein Übereinkommenzustande, nach welchem der
aus dem Bürgerspitalfonde zum Wiener k. k. Krankenanstaltenfonde jährlich zu
leistende Beitrag im Betrage bon 55.959 fl. in der Weise nbzulösen war, dass aus
dein Bürgerspitalfonde ein Capital in Staatsrente in solcher Höhe an den Wiener
k. k. Kraukenanstaltensond abgeführt werde, dass die hievon entfallenden Interessen
dem vorbezifferten Betrage gleichkvmmen, wogegen der Bürgerspitalfvnd durch die
Zahlung dieses Capitalbetrages für alle Zukunft von jeder wie immer geartete»
Beitragsleistnng znm Wiener k. k. Kraukeuanstalteufondebefreit sein soll.

Dieses Übereinkommen wurde mitdemGemeinderathsbeschlusse vom 18.December 1891
genehmigt. Demgemäß wurden am 29. Februar und 15. Juli 1892 zusammen
l ,119.200 fl. ö. W. in fünfprocentigen Notenrenten an die k. k. n.-ö. Statthalterei abgeführt.

Hiedurch wurde der Bürgerspitalfond von dem größten Theile der ihm durch die
gedachten Beiträge aufgcbürdeten Last für alle Zukunft befreit.

Wegen Ablösung der übrigen Beiträge wurde ebenfalls bereits an den Stadtrath
Bericht erstattet.

Ter Realbesitz des Bürgerspitalsoudes har während der Jahre 1889 bis 1899
eine wesentliche Vermehrung erfahren.
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Eine besondere dlnsliierksamkeit wnrde der Pflege der Wirtschaft in den diesem
Fonde gehörigen Wäldern zngewendet. Nachdem schon früher unter Leitung des mit dem
Gemeinderathsbeschlusse vom 20 . Angnst 1889 znm sorsttechnischen Beirathe der Stadt
Wien bestellten niedervsterreichischen Landesforst-Jnspectors nnd k. k. Forstrathes Heinrich
Volkmann  eine Rensystemisierung des Forstbetriebes des Bürgerspitalfondsgutes Spin
an der Donau durchgeführt worden war, wurde auch eine solche mit dem Stadtraths-
beschlnsse vom 10. September 1891 für die dem Bürgerspitalsonde im Wiener
Walde gehörigen Forste angeordnet.

Da aber der k. k. Forstrath Bolkmann  sich am 1. September 1891 veranlasst
sah, ans seine Function als forsttechnischer Beirath der Gemeinde Wien Verzicht zu
leisten, wurde über seinen Vorschlag mit der Ausarbeitung des letzterwähntenForst¬
wirtschafts-Elaborates der k, k. Forst- nnd Domänenverwalter Richard Jarmnlsky
betraut nnd das vom letztere» gelieferte Sperat mit dem Stadtrathsbeschlnssevom
26 . Jänner 1893 genehmigt.

Das alte Rathhaus in der Wipplingerstraße dir. 8 im I. Bezirke wnrde zufolge
Gemeinderathsbeschlusses vom 17. Jänner 1890 mit Ausschluss der Salvatorkirchennd
der Bleireliefs des Andromedabrnnnens von Rafael Donner für die Zwecke des
Wiener Bürgersp italfondes  gegen Refundiernng von 700 .000 ft. an die eigene» Gelder
ohne Änderung der Person des Besitzers gewidmet. Die gegenseitige Abrechnung erfolgte
vom 18. Juli 1891.

Von diesem Zeitpunkte an bezahlt die Gemeinde Wien für die im alten Rathhanse
zu Gemeindezwecken benützten Räume, nämlich für den ehemaligen Sitzungssaal des
GemeinderathessammtRebenlocalitätenanden Bürgerspitalfvnd einen Mietzins von 2910 fl.

In Gemäßheit des Gemeinderathsbeschlussesvom 13. Jänner 1887 wird der
ehemalige Sitzungssaal des Gemeinderathes im alten Rathhause an Gesellschaften,
Vereine n. s. w. gegen Bezahlung von 30 fl. für die einmalige Benützung nnd gegen
Vergütung der Belenchtnngs- nnd BeheiznngSkvsten von je 5 fl. überlassen.

Der Bürgermeister ist zufolge Gemeinderathsbeschlnssesvom 15. April 1887
ermächtigt, diesen Sitzungssaal an nicht ans Erwerb gerichtete Gesellschaften»ach seinem
Ermessen unentgeltlich zu überlassen, wobei jedoch die Belenchtnngs- und Beheizungs¬
kosten im Bedarfsfälle bei einmaliger Benützung mit je 5 fl. zu entrichten find;  bei
Mietnng des Saales zu einer ständig wiederkehrcnden Benützung kann der Bürger¬
meister das erwähnte Pauschale für nicht auf Erwerb gerichtete Gesellschaften ans je
2 fl. 50 kr. für jeden Benütznngsfall ermäßigen.

Die durch die Transferierung der permanenten Lehrmittelausstellung der Stadt
Wien im Mai des Jahres 1892 frei gewordenen Lokalitäten im alten Rnthhause sind
zur Vermietung gelangt.

Mit dem MagistratSdccrete vom 21. Juni 1893 wurden für den im neuen Rath¬
hause nntergebrachten Bezirksausschuss für den I. Bezirk im alten Rathhanse der soge¬
nannte „rvthe Saal " im zweiten Stockwerke, das anstoßende bisher zur Übernahme
der Dienermonturen bestimmte Zimmer und ein Theil der vor diesen Lokalitäten
gelegenen Halle angewiesen. Für die Adaptierung nnd Renovierung dieser Räume
war ein Kostenbetrag von 450 fl. genehmigt worden.

Die Einrichtung dieser neuen Amtsrünme erfolgte zum größten Theile mit den
vom Bezirksausschüsse im neuen Rathhause benützten Einrichtnngstücken. Zur Ergänzung
derselben wnrde zufolge Stadtrathsbeschlnsses vom 14. nnd 15. September 1893 ein
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Betrag van 268 fl. genehmigt. Weiters hat der Stadtrath mit dem Beschlüsse vom
20. Juni 1893 die Miete eines Telephons der Wiener Privat -Telephongesellschaft mit
dem Betrage von 100 fl. bewilligt. Nach Ausführung dieser Arbeiten sind die nenen
Amtsränme vom Bezirksausschüsse des I. Bezirkes am 1. Juli 1893 in Benützung
genommen worden.

Behufs Gewinnung eines Locales für die Übernahme und Aufbewahrung der
Montnrstücke ist zufolge Stadtrathsbeschlusses vom 20. L et ob er 1893 bestimmt worden,
dass von der im zweiten Stockwerke des alten Rathhanses befindlichen großen Vorhalle
ein Theil abgetrennt und für obige Zwecke hergerichtet werde. Die Ausführung der
bezüglichen Arbeiten, wofür ein Betrag von 490 fl. bewilligt wurde, erfolgte auf Kosten
des Wiener Bürgerspitalfondes, an welchem für dieses neugewonnene Lveal ein Jahres¬
zins von 100 fl. entrichtet wird. —

Zufolge Testamentes vom 23. Mai 1891 hat die am 12. Juni 1891 in Weikers-
dorf verstorbene Frau Marie Bo hm das ihr gehörige Hans in Wie», I. Bezirk, Frei¬
singergasse Nr . 6, dem Wiener Bürgerspitalfonde unter der Bezeichnung „Eduard und
Marie Böhm 'sches Stiftnngshans " zur Erhöhung der Bürgerpfründen gewidmet und ange¬
ordnet, dass dwses Haus mit einer ihren und den Namen ihres früher verstorbenen
Gatten Eduard Böhm  enthaltene Widmnngstafel versehen werde.

Die vom Wiener Bürgerspitalfondebestrittenen Übertragungs- und frommen Gebüren
beliefen sich ans 55 .143 fl. 20 kr. Der Schätzwert dieses Hauses beträgt 406 .543 fl.

Zufolge Gemeinderathsbeschlnsses vom 18. April 1893 wurde das in den Nach¬
lass des verstorbenen Grafen Leopold Lazansky  gehörige , im Wege einer abhandlnngS-
behördlich bewilligten Feilbietung zum Verkaufe gelangte Haus, I. Stephausplatz Or .-Nr . 2,
Einl.-Z . 1235 für die Gemeinde Wien als Eigeuthümerin und Vertreterin des
Wiener Bürgerspitalfondes um den Betrag von 485 .000 fl. angetanst. Dieses Haus
ist im Interesse der Straßenreguliernng am Stock im Eisenplatze zum Umbau bestimmt.

Über die Fondsgebarnng im Laufe der Berichtsperiode gibt die folgende Zu¬
sammenstellung Aufschluss.

Es betrugen im Jahre
1889 189 « 1891 189S 18S»

Gulden österreichischer Währung
die ord.Einnahmen
„ a o.

667.10354 .5
16.368-17.5

664.986-80 717.342'39
54.42237 723.275-72

701.017-88
805.23454

700.043 99.5
426.08460 .5

„ durchlaufenden
Einnahme»

„ Cautionen und
Depositen . .

110.080- -

8.591-74

97.622-25 102.816 92

2.91681 .5 4.526-01

101.050-91

2.394-45

357.69145

3.76272
„ Summe aller

Einnahmen 802.14346 819.948-23.5 1,547.96104 1,609.697-78 1,487.582-77
„ vrd. Ausgaben
„ a.o. „

606,662
23.909-55

594.49080 615.977-76.5
43.27832 716.61348

653.160 76
763.048-83

618.778.15.5
498.614 37

„ durchlaufenden
Ausgaben . .

„ Cautionen und
Depositen . .

109.451-86

8.37444 .5

95.74365 111.087-27.5

3 029-96.5 4.52590

120.92518

2.57838

356.340-53.5

3.601-63.5
„ Summe aller

Ausgaben(excl.
jenerfür Refun-
dierungszwecke) 748.398-11 736.54273 .5 1,448.20412 1,539.71315 1,477.334-69. 5

die sämmtl. Activa 10,976.03Z'03
„ „ Passiva 1,705.622-91.5

11,151052-83.5 11,711.535-29
1,700.947-79.5 1,698.39038 .5

10,837.745-71.5
576.094-68.5

11,003.581-56.5
619.363-60.5

das schliehliche
reine Vermögen 9,270.410-11.5 9,450.10504 10,013.14490.5 10,262.651 03 10,384.217-96
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4 . Johanncsspital - und GroffarmenhanS-Stiftnngsfond

Die Gebarung bei diesen zwei, im Jahre 1871 in die Verwaltung der Gemeinde
übergegangenen , lediglich aus Stiftungscapitalien für Zwecke der öffentlichen Armen¬
pflege bestehenden Funde ist aus der folgenden Darstellung zu entnehmen.

Es betrugen lunch der Abstattung)

im Jahre die Einnahmen die Ausgabe»
der Bermögensstand am

Ende des Jahres

beim G r o ß a r m e n h a u s - S t i s t n ngssonde

1889 16 .409 fl. 40 .z ft 16 .556 fl. 48 .z ft. 325 .650 ft. — ft

1890 16 .793 „ 24 „ 16.161 „ 57 z 325 .650 „ — „
1891 16 .537 „ 2 5̂ .. 16 .919 „ 44 .g 326 .350 „ — „

1892 22 .839 „ 82 „ 21 .801 „ 65 .s 326 .350 „ — „

1893 19 .760 ., " 19 .974 „ 39 - 330 .350 ., — »

beim  Johanne s s p i t a l - S t i f t n ngsfonde

1889 35 .024 fl. 9 ft. 34 .780 fl. 23 .5 kr. 822 .977 fl. 75 kr

1890 35 .470 .. 26 „ 35 .230 „ 52 „ 823 .325 „ 90 „

1891 35 .077 „ 68 .. 34 .264 „ 65 „ 823 .725 „ 85
1892 34 .880 „ 89 ,. 33 .137 „ 19 .5 „ 808 .825 „ 85 „
1893 34 .665 „ 19 ,. 33 .609 „ 14 „ 809 .475 „ 85 „

Die im Jahre 1892 eingetretene Permindernng des Capitalienstandes desJohanncs-

spital-Stiftungsfondes erklärt sich dadurch , dass in diesem Jahre zur Beschaffung des
an den k. k. Krankenanstaltenfond zu leistenden A b l ö s u n g s c a P i t a l e s an Stelle

des bis dahin ans dem bezeichneten Funde bezahlten jährlichen Beitrages per 757 fl.
95 kr., Silberrente im Betrage von 16 .000 fl. veräußert wurden.

Die Zahl der Stiftungen betrug im abgelaufenen Quinquenninm beim Großarmen-
Haus-Stiftungssonde 29 , beim Johannesspital -Stistungsfvnde 312 ; die Zahl der Stift¬
plätze belief sich bei ersterem in den Jahren 1889 >892 auf 248 , im Jahre 1893
auf 249 , bei letzterem durchwegs ans 664.

5 Wiener Landwehrfond.

Die Interessen dieses ursprünglich zu Pfründen für die Invaliden der im Jahre

1809 errichteten sechs Freibataillons der Wiener Landwehr und für deren hilflos
hinterlassene Witwe » bestimmten Fondes sind nach den Gemeinderaths -Beschlüssen vom
II . April 1876 und 6 . September 1878 bei Ansbruch eines Krieges entweder zur

Unterstützung der Familien in Wien heiuiatbcrechtigter , zur Fahne eingerückter Krieger
oder der im Felde erwerbsunfähig gewordenen Familienväter , dann der Witwen oder

Waisen solcher im Felde Gefallener oder auch der durch den Tod solcher Soldaten
ihrer Stütze beraubten Eltern zu verwenden.

Uber die Gesammlsnmnie der Einnahmen und Ausgaben , sowie über die Höhe

des StiftnngScapititles während der BerichtSperiodc gibt die folgende Zusammenstellung
Aufschluss.
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Es betrugt»
im Jahre die Einnahmen die Ausgaben das Stiftungscapital

1880 . . . 12 .084 fl. — kr. 12 .094 fl. 82 kr. 289 .902 fl. 50 kr
1890 . . . 12 .764 „ 12 .821 „ 96 „ 301 .502 „ 50 „
1891 . . . 13 .374 ., — „ 13 .389 „ 83 „ 313 .602 „ 50 „
1802 . . . 13 .841 „ 50 „ 13 .838 „ 75 „ 326 .302 „ 50 „
1893 . . . 15 .284 ,. 5 „ 14 .985 „ 12 „ 343 .739 „ 26 .,

Die Einnahmen bestehe» in den Interessen aus den FondSeapitalien . die Aus¬
gaben finit Ausschluss jener für die Pfründnerbetheilnng ) »Insassen die Auslage für
den Ankauf von Wertpapieren.

6 . Waisenfon - .

Dieser Fond wnrde im Jahre 1855 zu dem Zwecke gegründet , den Vormündern
mittelloser Waisen Beiträge zur Bekleidung , besseren Erziehung und Verpflegung der
Waisen znkvmmen zu lassen. I » denselben fließen nach dem GemeinderathSbeschlnsse
vom 29 . Mai l877 die bei Bürgerrechts - und Heimatrechts -Verleihungen gemachten
Schenkungen , ferner alle für Waisen gemachten Geschenke, Legate und sonstigen
Widmungen , die sonst keine weitere Bestimmung haben . Die Zuflüsse sind solange zu
frnctificieren , bis der Fond hinreicht , den bezeichneten Zweck ganz zu erfüllen.

Zufolge Gemeinderathsbeschlusses vom 10 . Mai 1883 können die Zinsen des
Stammcapitales zu Unterstützungen , besseren Pflege , Erziehung und Bekleidung von
Waisenkindern , sowie zur Anschaffung von Freigewändern für Lehrlinge im Falle
dringenden Bedarfes verwendet werden.

Uber die Gebarung des Foudes im Laufe der Berichtsperiode gibt die folgende
Zusammenstellung Aufschluss. Es betrugen:

im Jahre die Einnahmen die Ausgaben das reine Vermögen am
Ende des Jahres

1889 3938 fl. — kr. 2562 fl. 72 kr. 37 .250 fl. — kr.
1890 3287 „ 83 „ 3146 „ 05 „ 39 .350 „ — „
1891 3125 „ - „ 6243 „ 72 „ 43 .657 „ 20 „
1892 2028 „ 30 „ 1962 ,. 18 „ 44 .357 „ 41 „
1893 2639 „ 50 „ 1357 ,. 9 „ 45 .768 ., 2 „

Von den Ausgaben entfallen im Jahre 1880 : 061 fl., 1800 : 809 fl., 1801 :
1643 fl., 1892 : 1207 fl. 66 kr. und 1893 : 1056 fl. 34 kr. auf Auslagen für
Waisenkinder im Sinne des vorangeführten Gemeinderathsbeschlusses.

Indem bezüglich der übrigen für Zwecke der öffentlichen Armenpflege in Wien
bestehenden, von der k. k. n .-ö. Statthalterei verwalteten Fonde auf das Statistische
Jahrbuch der Stadt Wien verwiesen wird , soll hier noch jener Einnahmen gedacht
werden , welche der Gemeinde Wien als Rückersätze aus Grund der Bestimmungen
des Gesetzes über die Errichtung des niederöfterreichischeu Landesarmenverbandes
aus dem Landessonde znfließen.

Auf Grund der Bestimmungen des Heimatgesetzes vom 3 . Tecember 1863 und
des Landesgesetzes vom 1. Februar 1885 , L. G . B . Nr . 24 , betreffend die Errichtung
eines niederösterreichischen Landesarmenverbandes , hat nämlich die Gemeinde Wien aus
dem niederösterreichischen Landesfonde den Rückersatz der Kosten für die Unterstützung
derjenigen Personen anzusprechen, welche:
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g.) vermöge ihrer Geburt in der nieder-österreichischen Landesgebärnnstalt iu Wien
nach t; 19 3ub 3 des Heimatgesetzes vom 3. December 1863 der Gemeinde
Wien zugewiesen werden;

5) vermöge ihres Aufenthaltes zur Zeit des in Frage gekommenen Heimatrechtes
nach 8 19 sub 4 des Heimatgesetzesder Gemeinde Wien zngewiesen werden
(der Gemeinde werden ihres Aufwandes ersetzt) ;

cf als Ausländer oder Heimatlose bis zu ihrer Zuweisung von der Gemeinde
Wien unterstützt werden (der Gemeinde werden ihres Aufwandes ersetzt;
oder welche

cl) seit mehr als 10 Jahren ununterbrochen außerhalb der Gemeinde Wien leben.

Dieser Rnckznsatzansprnch wurde geltend gemacht

im Jahre 1889:
acl L) für 17 Personen mit den Betrage von 1.908 fl. 73 kr.
„ b) „ 53 „ „ „ „ „ 5.635 „ 72 „

c) „ 17 „ „ 1.328 „ 79 „

„ 6) „ 2084 „ ,» ,, „ „ 73.996 „ 62 „
zusammen mit . 82.869 fl. 86 kr.

im Jahre 1890:
3, fiir 12 Personen mit den Betrage von 1.315 fl. 11 kr.

„ b) „ 45 „ „ 4.534 „ 99 „

„ c) „ 28 „ „ „ „ 2.794 „ 25 „

6, „ 2021 „ „ „ „ „ 73.187 „ 27 „
znsamnlen m>t . 81.831 fl. 62 kr.

im Jahre 1891:
3.) für 17 Personen mit dem Betrage von 2.119 fl. 55 kr.
b) 49 „ 4.673 „ 45 „

„ c) 9 „ „ 1.736 „ 4 „
„ 6) 2473 „ „ 103.881 „ 81 „

zusammen mit. 112.410 st. 85 kr-.

im Jahre 1892:

n» fiir 12 Personen mit dem Betrage von 1.429 fl. 9 kr.
„ t)> „ 50 „ „ „ „ „ 5.275 „ 91 „
„ c) „ 22 „ „ „ „ „ 1.614 „ 5 „
„ 6) „ 2251 „ „ „ „ 98.120 „ 83 „

zusammen mit . 106.439 fl. 88 kr-.

im Jahre 1893:

für 12 Personen mit dem Betrage von 1.476 fl. 54 kr.
„ b) „ 62 „ ,, » „ „ 6.556 67
„ c) „ 24 „ „ „ 1.901 2

6) „ 2156 „ „ „ 94.562 „ 34 „
zusammen mit. 104.496 fl. 57 kr-.
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Durch das Gesetz vom 13 . Lctober 1893 . L, G . Bl . dir . 53 . betreffend die
öffentliche Armenpflege im Erzherzogthnme Österreich unter der Enns wurde bestimmt,
dass mit dem Zeitpunkte , in welchem dieses Gesetz in Wirksamkeit treten wird «welcher
Zeitpunkt von der k. k. n .-ö. Stattholterei im Einvernehmen mit dem niederösterreichischen
Landesansschnsse festzustellen ist) das Gesetz vom 1. Februar 1885 , L. G . Bl . dir . 24
auch soweit es die Gemeinde Wien betrifft , außer Kraft zu treten hat . Die bisher auf
den Landesfond übernommenen Armennnterstütznngen werden bis zum Zeitpunkte der
Wirksamkeit des neuen Gesetzes der Gemeinde Wien erstattet werden . Bon diesem
Zeitpunkte an wird die Gemeinde Wien nur mehr den Aufwand für die Armenpflege
derjenigen Personen , die durch ihre Geburt in einer im Gemeindegebiete gelegenen
öffentlichen Gebüranstalt nach K 19 , 8ub 3 des Heimatgesetzes vom 3. December 1863
zngewiesen werden , aus dem zu bildenden Landesarmenfonde ersetzt erhalten . Außerdem
erhält die Gemeinde Wien vom Zeitpunkte der Wirksamkeit des neuen Gesetzes durch
zehn aufeinanderfolgende Jahre einen Jahrespanschalbetrag von einhnnderttansend Gulden
österreichischer Währung (KZ 44 , 79 , 80 , 82 des Gesetzes vom 13 . Oetober 1893,
L. G . Bl . Nr . 53 ).

b) Armkilstistililgen.

Wie aus der folgenden Zusammenstellung zu entnehmen ist, verfügt die Armen¬
pflege in Wien über ein sehr beträchtliches Erträgnis von Armenstiftungen , die zum
Theile von der Gemeinde , zum Theile von der k. k. n.-ö. Statthalterei oder verschiedenen
Vereinen , Corporationen rc. verwaltet werden.

Es bestanden nämlich im ganzen

im Jahre Armenstiftungen mit dem Capitale von mit dem Jnteressenbetrage van

1889 . . . . 1269 9,899 .116 fl. 79 kr. 430 .342 fl. 83 kr.
1890 . . . . 1295 10,166 .075 „ 74 „ 441 .184 „ 15 „
1891 . . . . 1311 10,711 .533 „ 63 „ 464 .603 ,. 85 „
1892 . . . . 1446 11,317 .910 „ 97 „ 487 .361 ,. 45 „
1893 . . . . 1472 11,718 .001 „ 77 " 503 .260 „ 20 „

Hievon wnrden von der Gemeinde verwaltet

im Jahre Armenstiftungen mit dem Capitale van mit dem Jnteressenbetragevan

1889 . . . . 843 4,793 .800 fl. 93 kr. 215 .803 fl. 2 kr.
1890 . . . . 863 5,035 .309 „ 88 225 .655 „ 61 „
1891 . . . 876 5,272 .634 „ 77 235 .623 „ 51 .,
1892 . . . . 1003 5,815 .662 „ 11 255 .729 „ 1 „
1893 . . . . 1009 6,043 .364 „ 80 264 .512 „ 44 „

In den für das Jahr 1892 ansgewiesenen Armenstiftnilgen erscheinen auch die
von den einverleibten Borortegemeinden übernommenen 121 Stiftungen für Zwecke der
Armenpflege mit einem Stiftnngscapitale per 449 .430 ft. 86 kr. und einem Jnteressen-
ertrügnisfe von 16 .174 fl. 30 kr. mitgezühlt.
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v> zrgatr und Geschenke für Zwecke der öffentlichen Armenpflege.
Einen nicht geringen Theil der Mittel für die öffentliche Armenpflege bilden die

Legate und Schenkungen , die entweder zur Vermehrung des Vermögens des allgemeinen
Verforgungsfondcs , beziehungsweise des Bürgerspitalfondes oder znm Zwecke der Arnien-
betheilnng eingehen , To die Auszählung sümmtlicher derartiger Zuwendungen zu weitläufig
wäre , sollen hier nur die bedeutenderen der im Laufe der Berichtsperiode verzeichneten
Legate und Geschenke angeführt werden.

Im Laufe der Berichtsperiode sind folgende größerer Legate  für Zwecke der
Armenpflege gemacht worden.

Im Jahre  1889

die Legate : des Georg Elz Ritter Pon Straßthal  per 14 .800 fl . Notenrente
'Armendrittclf : des Gustav Ritter von Schöll er per 10 .000 fl. ; des Josef Haim
von Haimhvffn  per 8400 fl . Notenrente ; des Anton Wall;  per 2000 fl . ; der
Lndovica P l ö b st von Flammenbnrg  per 1000 fl . ; der Marie Hanck und des
I . N . von Scanavi  per je 1000 fl . ;

im Jahre  1890

die Legate : des Laurenz Ritter von Scharmitzer  per 121100 fl . ; der Rosalia von
Rauscher,  geb . Scherer per 5000 fl . ; des Eduard S ch m a n S und der Elementine
von Best  per je 8000 fl. ; des Moriz Freiherrn Schnapper von Wimsbach
per 2000 fl . ; des Anton Schey per 1000 fl . ;

im Jahre  1891

die Legate : ans der Verlassenschaft Sr . k. und k. Hoheit Erzherzog Heinrich  per 1000 fl . ;
der Marie B ö h m , bestehend in dem Hause I ., Freisingergaffe dir . 6 im Stenerwerte
von 406 .548 fl. ; des Josef Pallhon  per 6000 fl . Silberrente ; des Eduard
S ch m a n S per 2690 fl . ; aus der Verlassenschaft der Fr . von Goldfchmidt  per
2500 fl. ; der Barbara Schwarzinger  und der Alida Fleisch mann  per je
2000 fl . ; des Hermann Fletsch,  des Dr . Moriz Andreas Goldberger,  des
Johann Gnggenbe  r g e r , der Baronin Helene Sceburge  r , des Richard Star  n-
bacher  und der Katharina Sterba  per je 1000 fl . ; Franz Berger  erlegte in
Ausführung des letzten Willens seiner "Mutter 1000 fl . zu Gunsten der Arme » Wiens;

im Jahre  1892

die Legate : Seiner k. und k. Hoheit Erzherzog Sigismund  per 10 .000 fl . ; des Louis
Frecheren von H a b e r - L i n s b e r g per 10 .000 fl . ; des L . Wvlschak  per 1820 fl . ;
des Felix R oth per 1000 fl . ; des Karl Wilhelm Schwarz  per 1000 fl . ;

im Ja h r e 1893

die Legate : der Emilie EzakowSky,  geb . Wellfnß für arme Waisenkinder per 80 .000 fl. ;
des Moriz Freiherrn von Königswarter  per 8000 fl. ; des Abraham May und
Hermann May per je 2000 fl . ; des Paul Schiff und der Anna von Schwarz  per
je 2000 fl . ; der Julie Altmann  per 1500 fl . ; des August A r tari  a , AugustFölsch,
Josef Hüttl , der Marie Lininger  und Josef Preislich per je 1000 fl.

Im Folgenden werden die während der Jahre 1889 — 1898 eingelangten größeren
Spenden verzeichnet . Auch hier sollen , da eine Aufzählung sämmtlicher Spenden bei der
großen Anzahl derselben zu weit führen würde , nur die Spenden im Betrage von min¬
destens 1000 fl . besonders angeführt werden . Es spendeten:
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im Jahre 1889:
Seine Majestät der Kaiser im Allerhöchst Eigenen und im Namen Ihrer Majestät

der Kaiserin zur Anschaffung Non Brennholz für die Armen Wiens 5000 fl.; ein
Ungenannter 20.000 fl. zur Vermehrung des von ihm bereits im Jahre 1884 zum
Behnfe der Errichtung einer Stiftung für in Wien zuständige Personen erlegten Be¬
trages per 100.000 fl.; Fürstin Pauline Metternich , als Erträgnis der Gold-
schmiedeknnstausstellung im Palais Schwarzenberg, zur Anschaffung von Brenn¬
materialien und Speisemarken für die Armen 12.140 fl. 44 kr.; ein Ungenannter
7000 fl.; die I. österreichische Sparkasse 4700 fl.; Adolf Prelogg und Georg von
Finner je 3000 fl.; ein Ungenannter 1500 fl.; Jg . Mautner von Markhof
1100 fl.; ferner wurden als Ertrag einer Wohlthätigkeitsvorstellungin Pertl 's
Orpheum und einer im IX . Bezirke eingeleiteten Sammlung zur Betheilung armer
Kinder mit Fußbekleidung 1698 fl. überniittelt.

Im Jahre 1890
spendeten: Seine Majestät der Kaiser und Ihre Majestät die Kaiserin zur Anschaffung
von Brennmaterialien für Arme 5000 fl.; Seine k. n. k. Hoheit Erzherzog Albrecht
jznr Unterstützung der nothleidenden Krankencassen) 4000 fl.; Seine Majestät der
Kaiser von Deutschland 3000 Mark; Ad. Jg . Mautner von Markhof 19.650 fl. ,
Baron Mayr von Melnhof 10.000 fl.; Baron Albert Rothschild (für die noty-
leidendcn Genossenschafts-Krankencassen) 10.000 fl.; August Schneider 8000 fl.; die
I. österreichische Sparcasse 4700 fl.; der I. Wiener Volksküchenverein 15.000 Speisc-
marken im Betrage von 1600 fl.; Sigmund Neustadt ! für die nothleidenden Perl-
muttcrdrechsler 1200 fl.; Gustav Voigt 1000 fl.; für das Franz Josef-Jngcndnsyl
in Weinzierl wurde von der k. u. k. Generaldircctiou der Allerhöchsten Privatfamilicn-
fonde ein fünfzehntel Antheil am Erträgnisse des k. k. Stiftungshanses am Schottenring
im Betrage von 1600 fl. übermittelt.

Im Jahre 1891
spendeten: Seine Majestät der Kaiser und Ihre Majestät die Kaiserin zur Anschaffung
von Brennmaterialien für die Armen 5000 fl.; Baron Albert Rothschild 10.000 fl.;
die I. österreichische Sparcasse 4700 fl. ; Anton Dreher 3000 fl. ; die Administration
der „Neuen Freien Presse " als Sammlungsergebnis zur Beköstigung armer Schul¬
kinder 2033 fl.; Nikolaus Dumba 2000 fl.; Josef Jerusalem im Namen des
Schneller Reguliernngsausschnffes der österreichischen Baumwollspinner und -Händler
1000 fl.; die Firma Benedict Schroll 's Sohn 1000 fl.

Im Jahre 1892
spendeten: Seine Majestät der Kaiser und Ihre Majestät die Kaiserin zur Anschaffung
von Brennmaterial 6000 fl., für den Centralverein zur Beköstigung armer Schulkinder
2000 fl. und für Arbeitslose 7000 fl.; Ihre k. u. k. Hoheiten die Erzherzoge Albrecht,
Karl Ludwig , Ludwig Victor und Wilhelm für Arbeitslose je 1000 fl.; Baron
Hirsch für die nothleidenden Arbeiter 25.000 fl.; Albert Freiherr von Rothschild,
zur Ehrung des Andenkens seiner verstorbenen Gattin 10.000 fl.; die I. österreichische
Sparcasse 4700 fl.; Anton von Rubinstein , als Reinerträgnis eines Concertes
4173 fl. 60 kr.; Heida Israel und Emma Bermann , als Sammlungsergebnis, für

Vermaltungsbericht der Stadt Wien. 23
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das Karvlinc Riedl 'fche Kinderfpital im IX . Bezirke 2928 fl. ; Alfred Straffer 2000fl . ;

als Ertrag eines Wvhlthätigkeitsscstes im III . Bezirke 1650 fl . 76 kr. ; Mathilde

Lippitt , geb . Miller van Aichhalz , 1600 fl . ; der New -Bvrker Gefangsverein „ Arioic " ,

als Concertertrügnis , 1046 fl. 50 kr, ; Sophie von Cessner und Karoline Früh Wirt h

je 1000 fl. ; Jofef Mayer für die Kaiser Franz Josef -Stiftung für nothleidende

Gelverbslente 1000 fl . ; Tr . Mvriz Passauer im Namen seiner Fran Antonie 1000 fl . ;

ein Ungenannter 1000 fl.
Fm Jahre 1898

spendeten : Seine Majestät der Kaiser im 'Allerhöchst Eigenen und im 'Namen Ihrer

'Majestät der Kaiserin znr 'Anschaffung von Brennmaterialien für die 'Armen und Hilfs¬

bedürftigen der Stadt 6000 fl . ; Seine k. n . k. Hoheit Erzherzog Karl Ludwig und

Ihre k. n . k. Hoheit Erzherzogin Maria Theresia 1000 fl . ; die I . österreichische

Sparcasse 5000 fl . ; Bürgermeister Tr . Prix 5000 fl . ; Eduard Nusser zur Errichtung

einer Witwenstiftung 3000 fl . ; ein Ungenannter 1300 fl . ; Franz Bujatti sein,

Gottfried Gastner , die Familie Reisinger , Fürst Alexander von Schönburg und

das Cvmittz des Wohlthätigkeitsbazars vom Jahre 1893 je 1000 fl.

Freiherr von Rothschild spendete allster den in den einzelnen Jahren ange¬

führten Beträgen in jedem der Berichtsjahre für Armenzwccke den Betrag von 2520 fl.

6. Armeiibetheilung.
Tic Armcnbethcilnng ist entweder eine vorübergehende in Füllen augenblicklicher

Nothlagc , oder eine periodische.

»>vorübergehende Armeiibetheilung.
Über die bei den 'Armeninstitnten ans Mitteln des allgemeinen Versorgnngs-

fvndes , beziehungsweise ans den eigenen Geldern der Gemeinde verabfolgten Aushilfen

in Fällen augenblicklicher 'Nothlagc gibt nachstehende Tabelle eine Übersicht . Es wurden

nämlich bctheilt:
im Jahre Personen mit einem Gesammtbetrage von

1889 . . 18 .479 89 .402 fl . - kr.
1890 . . 14 .516 79 .222 „ 20 „
1891. . 14 .696 81 .882 ,. 80 „
1892 . 34 .443 163 .394 .. 1 ,.
1893 . . 40 .611 189 .482 „ 19 .,

Tic Abnahme der 'Ausgaben im Jahre 1890 erklärt sich ans der in diesen « Jahre

erfolgten Ausscheidung der 3 vvrvrtlichen Pfarrarmenbezirke , die Steigerung im Jahre 1892

aus der Einverleibung der Bororte . Hiezu ist zu bemerken , dass die Arineninstitnte in

den neuen Bezirken XI — XIX erst im April 1892 zu fniictionieren begannen und dass

die vorübergehende Betheilnng der in diesen Bezirken wohnhaften Armen im I . Quar¬

tale des Jahres 1892 über Anweisung des 'Armenreferenten bei der städtischen Hanpt-

casse erfolgt ist.
Außerdem wurden bei den Armcninstitutcn aus Stiftungsgeldern , Legaten,

Geschenken und dem Erträgnis der Neujahrswunsch -Enthebnngskarten vertheilt:
im Jahre 1889 ein Betrag voll 31 .350 fl. 35 kr.

1890 „ 27 .779 „ 5
1891 „ .. 37 .745 „ 1
1892 „ „ 61 .300 „ 95

1893 ., „ 43 . 176 „ 61
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Die Pro 1892 ansgcwiesene höhere Ziffer erklärt sich durch die in diesem Jahre
in größerer Zahl vorgenommeneu Betheilungen der "Arbeitslosen.

Im Armendepartement des Magistrates wurden mit Aushilfen betheilt:

im Jahre
1889
1890
1891
1892
1893

Personen mit dem Gcsammtbetrage
7 .975 46 .913 fl. 3 kr.

14 .667 67 .094 „ 80 „
14 .512 79 .185 „ 95 ,.
15 .742 72 .965 „ 45 „
10 .188 52 .500 „ 12

Die im Jahre 1890 zu Tage tretende Steigerung erklärt sich daraus , dass die
tu Wien zuständigen , jedoch in den Pfarrarmenbczirken Hernals , Neulerchenfeld nnd
Reindorf wohnhaften Armen nach der im Jahre 1889 erfolgten Ausscheidung dieser
Pfarrarmenbezirke im Armendepartcment Aushilfen angewiesen erhielten . Tie Abnahme
im Jahre 1893 erklärt sich durch die bereits früher erwähnte , in den Monaten Jänner
bis März 1892 im Armendepartement erfolgte Anweisung von "Aushilfen an Arme in
den neuen Bezirken XI bis XIX.

In der vorstehenden Zusammenstellung sind auch die Unterstützungen von in
Wien heimatberechtigten Personen , welche in einer auswärtigen Gemeinde wohnen,
enthalten . Als Rückersatz an fremde Gemeinden für  Unterstützung solcher Per¬
sonen wurde geleistet:

im Jahre in Fällen ein Gesammtbetragvon

1889 318 1461 fl. 24 kr.
1890 . 376 1767 „ 46 „
1891 364 1874 „ 2 „
1892 550 3272 „ 62 „
1893 . 161 804 56 ,.

Unterstützungen an fremde Personen  gegen Rückersntz seitens ihrer Heimat¬
gemeinde wurden ertheilt:

im Jahre in Fällen mit einem Gcsammtbetrage voih

1889 449 1.638 fl. — kr.
1890 579 1.910 „ — „
1891 806 2 .503 „ — „
1892 / . 5163 17 .163 „ 59 „
1893 3878 15 .069 „ 70 „

Die vorstehend angeführten Beträge sind in den oben ausgewiesenen , im Armen¬
departement zur Vertheiluug gelangten Beträgen nicht enthalten . Es muss ausdrücklich
bemerkt werden , dass die hier ausgewiesenen Beträge für Unterstützungen an in Wien
nicht heimatberechtigte Personen nur einen Theil , und zwar den kleineren Theil der
an nicht zuständige Arme vertheilten Betrüge repräsentieren . So entfällt beispielsweise

33*
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von de» früher acisgewiesenen, ans Stiftnngsgeldern , Geschenke», Legaten re. seitens der
Armeninstitute ertheilten Unterstützungen, ebenso tvie von den im Armendepartement
gewährten Unterstützungen ein sehr beträchtlicher Theil auf in Wien nicht zuständige
Arme.

Im Burean des Bürgermeisters wurden mit Geld und Brennholzanweisungen
betheilt:

im Jahre Personen mit einem Gesammtbetrage von
1889 . . . . . . 3000 13.360 fl. 4 kr.
1890 . . . . . . 1972 13.419 „ 44
1891 . . . . . . 1829 13.175 „ 5 „

1892 . . . . . . 1535 14.292 „ 94
1893 . . . . . . 1689 8.979 „ 39 "

Abnahme der Bctheilungen seit 1889 erklärt sich ans der Verfügung,
wonach seit diesem Jahre im Bureau des Bürgermeisters Bittsteller nur in besonders
berücksichtigungswürdigen Fällen, und zwar mit größeren Beträgen betheilt werden,
während im allgemeinen die Bittsteller an das Armendcpartemcnt und die Armen¬
institute zu weisen sind. Infolgedessen konnten vom Bürgermeister ans den bei ihm
einlanfcnden Spenden, Legaten w. dem Armcndepartement und den Armeninstitnten
bedeutende Betrüge zur Verthcilung zugewiesen werden, und zwar im Jahre 1869:
41 .544 fl. 94 kr., 1890 : 80 .000 fl. 70 kr., 1891 : 47 .939 fl. 36 kr., 1892:
112 .124 fl. 5 kr., und 1893 : 35 .098 fl. 61 kr.

Uber die in den Gemeindebczirkcn  ans den daselbst durch Sammlungen,
Beranstaltnng von Bällen, Wohlthätigkcitsvorstellnngenw. aufgebrachten Geldbeträgen
vorgenommenen vorübergehenden Bcthcilungen gibt die folgende Znsammcustellnng
Ausschluss:

Es betrug im Jahre
1889 1890 1891 I89Ä 189»

die Summe der aufgebrachten
Geldbeträge . . . . ft. 25 .034 93 21.105 20 22 .520 04 29.798 90 33.29 09

die Zahl der aus diesen Be¬
trügen betheiltcn Personen 3.084 3.424 4.261 7.029 9.242

die Summe der vertheiltcn
Geldbeträge . . . .fl. 9.825 81 9.118 78 9.440 62 17.448 20 16.997 33

die Ausgabe für den Ankauf
von zur Armenbctheilung
bestimmten Naturalien . sl. 9.196 78 6.184 23 6.915 90 6.959 83 7.190 11

die Summe der aus den anf-
gcbrachtcnGeldbeträgen ver¬
schiedenen Wohlthätigkeits-
anstalten zugewendeten Be¬
träge .. ft. 4.126 — 3.790 15 4.646 40 5.236 36 6.074 21
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Seitens der Berwaltnngen der k. k. Krankenhäuser und des Spitales der

barmherzigen Brüder wurden vorübergehend betheilt:

im Jahre Personen
mit dem Gesammtbetrage

von

Hievon entfallen
auf den

allgemeinen Bersorgnngsfond

1889 , , . 3401 6474 fl. 14 kr. 3536 fl, — kr.
1890 , , , 3653 7003 ,. 38 ., 3537 „ 65 „
1891 , , , 2762 5475 .. 2 ,. 3496 „ — „
1892 , , , 4006 7103 „ 71 „ 3400 „ „
1893 , , 4044 6080 „ 36 „ 4050 „ — „

Ebendaselbst wurden ans den Interessen der für die Krankenhäuser bestehenden
Stiftungen im Jahre 1889 : 1511 Personen mit 5906 fl, 18 kr,, 1890 : 1054 Personen
mit 5222 fl, 30 kr,, 1891 : 1608 Personen mit 4616 fl, 99 kr,, 1892 : 1419 Personen
mit 5058 fl, 53 kr, und 1893 : 1192 Personen mit 4853 fl, 18 kr, vorübergehend
betheilt . Die Zahl der aus Stiftungsinteressen betheilten Reconvalescenten und der
Betrag der zu deren Betheilung aufgewendeten Stiftungsinteressen erscheint in den im
Nachfolgenden angeführte » Ziffern über die vorübergehende Betheilung aus Stiftungs¬
interessen miteingerechnet.

Zu erwähne » ist hier weiters , dass im Spitale der israelitischen Cnltus-
gemeinde  eine eigene Anshilfscasse zur Bethcilnng armer Reconvalescenten besteht,
aus welcher im Jahre 1889 : 4983 fl, 78 kr„ 1890 : 5354 sl, 75 kr,, 1891:
5465 fl, 70 kr., 1892 : 5653 fl, 50 kr. und 1893 : 5872 fl, 5 kr, an Recon¬
valescenten vertheilt wurden.

Aus den Interessen jener Armenstistungen,  bei denen der Bezug der Interessen
nach dem Stiftbriefe kein dauernder ist, sonder» die Bertheilnng von Fall zu Fall an
geeignete Bewerber stattfindet , und , welche sich in der Verwaltung der Gemeinde , der
k, k, Statthalterei w, befinden , wurden betheilt:

i»i Jahre
Pfleglinge in

Humanitätsanstalten mit einem Betrage von andere Personen mit einem Betrage von

1889 4635 25,972 fl, 43 kr. 8,317 104,717 fl, 45 kr.
1890 4957 27,792 „ 90 ., 8,471 113,738 30 .,

1891 5061 28,884 ., 90 „ 8,591 122,782 20 „

1892 5062 28,899 „ 60 ., 10,853 135,377 .. 70 „
1893 5103 29,313 .. 60 ,. 11,374 144,722 45 „

Bei der k, k, Polizeidirection in Wien  wurden aus Mitteln , die ihr zur
Bertheilnng an Arme ohne Unterschied znflossen, betheilt:

im Jahre Personen mit einem Betrage

1889 , . 4349 11 .668 fl.
1890 , . 3464 11,108 „
1891 , . 3245 12,000 „
1892 , . 3858 14 400 .,
1893 , . 3320 14,400
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Im ganzen wurden saunt aus Mitteln der öffentlichen Armenpflege vorüber¬
gehend betheilt:

im Jahre Personen mit einem Betrage von
1889 . . . . . . 53240 348 .880 fl. 3 kr.
1890 . . . . . . 56 .124 362 .461 „ 8 ,.
1891 . . . . . . 54 .957 397 .487 „ 45 „
1892 . . . . . . 82 .528 522 .142 „ 39 „
1893 . . . . . . 85 .571 512 .842 ,. 16 „

An dieser Stelle soll auch des sehr umfangreichen Wirkens der Privatarmen-
pflege gedacht werden. Mit der vvrübergehenden Armenbetheilung beschäftigten sich
am Ende der Berichtsperiode 96 Vereine. Aus den von denselben aufgebrachtenGeld-
betrügen wurden

im Jahre Personen mit dem Betrage von
1889 . . . . . . 50 .688 376 .368 fl. 3 kr.
1890 . . . . . . 47 .099 366 .433 „ 86 „
1891 . . . . . . 49 .784 425 .715 ,. 28 „
1892 . . . . . . 54 .092 454 .959 „ 1 „
1893 . . . , . . 54 .852 453 .878 „ 47 ,.

vorübergehend betheilt.

d) Periodisch wirderkrhrcnde smtliche oder dauerndk) Armrnbkthrilung
I Pfründen aus dem allgemeinen Versorgungsfonde. ( Seit 189S aus den eigenen

Geldern der Gemeinde.)

Personen, denen wegen voraussichtlich längerer Dauer ihrer Hilfsbedürftigkeit mit
einer momentanen Unterstützung nicht geholfen werden kann, wird auf eine bestimmte
Zeit eine monatliche Pfründe in der Regel im Betrage von 2 bis 4 fl., ausnahms¬
weise auch in einem höheren Betrage ertheilt. Für die Fälle dauernder Hilfsbedürstigkeit
sind die dauernden Pfründen im Betrage von 2 bis 8 fl. bestimmt.

Da im Winter 1892/93 bereits eine Überfüllnng der städtischen Versorgungs-
anstalten zu besorgen war, wurden mit Gemeinderathsbeschlnss vom 16. Februar 1893
für solche Pfründner , welche sich bereits mindestens ein Jahr in einer städtischen
Versorgungsanstalt befinden und sich znm Austritte aus derselben gegen Gewährung
höherer Pfründenbezüge bereit erklären, bei nachgewiesener gänzlicher Arbeits- und
Erwerbsunfähigkeit Pfründen, rücksichtlich Erhaltnngsbeiträge von monatlich 10 fl.,
eventuell 12 fl. versuchsweise eiugeführt. Weiters wurde der Magistrat ermächtigt, auch
solchen Pensionisten, Provisionisten oder im Genüsse irgend eines Bezuges stehenden
Personen, die in städtischen Hnmanitätsanstalten in Pflege stehen und aus denselben
auszutreten geneigt sind, je nach der Höhe ihres Bezuges kleinere monatliche Beiträge
aus dem Versorgungsfonde anzuweisen, und zwar in der Weise, dass hiedurch der
Gesammtbezng der Betreffenden de» Betrag von monatlich 15 fl. nicht übersteigt.
Pfründen von monatlich 2 fl. werden in neuerer Zeit nicht mehr verliehen.
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Aus dem allgemeinen Bersorgnngsfonde, beziehungsweise aus den eigenen Geldern
der Gemeinde (Bergt. Seite 504 dieses Berichtes) bezogen Psründen

im Jahre Personen mit einer Auslage von
1889 . . . . . . 15.263 739.134 fl. 58 kr.
1890 . . . . . . 13.507 678 .104 „ 92 ,.
1891 . . . . . . 13.526 717.203 „ 10 „
1892 . . . . . . 16.821 864 .635 „ 51 ,.
1893 . . . . . . 18.289 1,009 .935 ., 19 „

fahl der Pfründner erscheint hier, sowie in den folgendenDie
stellungen nach dem Stande am Ende der Berichtsjahre angegeben.

Zusammen-

2 Pfründen aus dem Biirgerladfonde.

Ans dem Biirgerladfonde wurden früher Pfründen von monatlich 4 und
6 fl. verliehen; auf Grnnd der Gemeinderathsbeschlüsse vom 29. Jänner 1889 und
vom 7. Februar 1891 werden ans diesem Fonde nur mehr Psründen mit monatlich
0 fl. verliehen. Bei der Berathnng des Boranschlages pro 1894 beantragte der
Stadtrath anstatt der 6 fl. Pfründen aus dem Biirgerladfonde nur mehr Pfründen von
monatlich 8 fl. zu verleihen.

Aus dem Biirgerladfonde bezogen Pfründen
im Jahre Personen mit einer Auslage von

1889 . . . . . . 223 10.713 fl. 73 kr.
1890 . . . . . . 325 15.623 „ 59 „
1891 . . . . . . 348 16.345 ,. 60 „
1892 . . . . . . 114 10.123 20 „

1893 . . . . . . 131 7.883 „ — „

Die geringere Ausgabe in den Jahren 1892 und 1893 erklärt sich dadurch, dass
im Lause dieser Jahre eine größere Anzahl von Psründen wegen Mangels an Bewerbern
nicht verliehen wurde, indem die armen Bürger es Vorzügen, sich um die höheren
Pfründen ans dem Bürgerspitalfonde zu bewerben.

». Pfründen auS dem Bürgerspitalfonde.
Zur Betheilnng armer Bürger ans dem Bürgerspitalfonde  wurden mit

Gemeinderathsbeschlnss vom 20. Februar 1889
100 (statt bis dahin 80) Pfründen mit monatlich 12 fl.
600 ( ,. „ .. 500) . 10 ..
600 ( . 600 ) . 8 .,

und 100 Pfründen mit monatlich 6, 7, 9 und 11 fl. systemisiert, so dass die
Gesammtzahl der Psründen ans dem Bürgerspitalsonde 2000 nicht übersteigen sollte.

Mit Gemeinderathsbeschlnssvom 7. Mürz 1890 wurde die Zahl der 12 fl.
Pfründen von 100 auf 200 erhöht. Im Jahre 1891 wurde mit Gemeinderathsbeschlnss
vom 13. Februar die Gesammtzahlder Pfründen aus dem Bürgerspitalfonde auf 1900
herabgesetzt, die Zahl der 12 fl. Pfründen auf 300 erhöht und bestimmt, dass
die Pfründen zu 11, 9 und 7 fl. im Falle ihrer Erledigung nicht neu zu verleihen,
sondern durch Pfründen von 6 fl. zu ersetzen seien.
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Tie Zahl der 12 fl.-Pfründen wurde im Jahre 1892 mit Gemeinderathsbeschlnss
vom 8. April auf 400 erhöht, dagegen die der 10 fl.-Pfründen auf 500 vermindert.
Endlich wurden mit Gemcinderathsbeschlussvom 21. Februar 1893 systemisiert:

100 Pfründen mit monatlich 15 fl.
600 „ „ 12 .,
600 „ „ 10 .,
600 „ 8

Ans dem Bürgerspitalfonde bezogen Pfründen:
im Jahre Personen mit einer Auslage von

1889 . 1866 186.802 fl. 78 kr.
1890 . 1967 186.549 „ 77 ,.
1891. 2019 193.701 „ 66 „
1892 . 1649 194.365 ., 64 „
1893 . 1606 206 .00H „ 81 „

4 . Pfründen aus dem Wiener Landwehrfondc.
Ans dem Wiener Landwehrfvnde bezogen im Jahre 1889 4 Personen, in den

Jahren 1890 — 1893 je 3 Personen Psründen im Betrage von monatlich 20 bis 30 fl.
nnd betrugen die Auslagen hiefür im Jahre 1889 : 900 fl., 1890 : 893 fl. 66 kr.
und in den folgenden Jahren je 840 fl. —

Aus dem von der k. k. n.-ö. Statthalterei verwalteten Hofspitalfonde  wurden
jährlich 40 Pfründner in verschiedenen Versorgnngshäusern der Stadt Wien erhalten
nnd ebensoviele Pfründner außerhalb der Bcrsorgungsanstalten mit Pfründen von
täglich 20 kr. betheilt. Die Auslage für die Betheilung der Letzteren betrug : im JahrL
1889 : 2694 fl. 80 kr., 1890 : 2694 fl. 80 kr., 1891 : 2686 fl. 20 kr.. 1892 : (40j
2889 fl. 80 kr., und 1893 : 2628 fl.

5 . Dauernde Bethcilung aus Stiftungsinteressen.
Hinsichtlich der dauernden Betheilung aus den Interessen der verschiedenen

Armenstiftungen ist zu bemerken, dass, ausschließlich der aus Stiftungsinteressen bezahlte»
Stiftplätze in verschiedenen Humanitütsanstalten, betheilt wurden:

im Jahre Personen mit einem Gesammtbetragevon
1889 . . . . . . . . 2067 186.330 fl. 63 kr.
1890 . 2076 186.330 „ 63 „
1891 . 2114 198.614 ,. 43 „
1892 . 2120 200 .802 ., 43 .,
1893 . 2126 201 .639 ,. 11 ,.

Im ganzen wurden daher ans den Mitteln der öffentlichen Armenpflege
dauernd unterstützt:

im Jahre Personen mit einem Gesammtbetragevon
1889 17.379 1,125 .576 fl. 52 kr.
1890 17.918 1,069 .197 „ 47 „
1891 18.050 1,129 .399 „ 59
1892 20 .747 1,273 .656 „ 58 „
1893 . . . . . 22 .194 1,428 .929 „ 11 „
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ll . Zorge für obdachlose und arbeitslose Arme.
Im städtischen Asyl - und Werkhause , welches zur Aufnahme von iu Wien heimat-

berechtigten , obdachlos gewordenen Personen und zur Unterbringung arbeitsfähiger , aber
arbeitslos gewordener Gemeindeangehörigerbestimmt ist, wurden imLaufe der Berichtsperivde
mehrfache Neuerungen geschaffen . Im Jahre 1890 wurde die Gasbeleuchtung in den
Kanzleien , Gängen und Stiegen eingeführt , so dass nur die Arbeits - und Schlaf¬
räume der Anstalt Petroleumbeleuchtung besitzen . Im selben Jahre wurde eine
telephonische Verbindung der weitansgedehnten Anstaltsräumlichkeiten hergestellt , welche
im nächsten Jahre dem öffentlichen Telephonnetze angegliedert wurde . Da für die immer
mehr anwachsende Masse der in der Anstalt erzeugten Gegenstände die Verfrachtung
derselben mittels Handwagen nicht mehr genügte , wurde im Jahre 1892 der Pferde¬
betrieb zu diesem Zwecke eingeführt.

Im städtischen Ashlhanse wurde » (nach nominativer Zählnniff anfgenomnren:
Personen

im Jahre männliche weibliche im ganzen
1889 . . 915 87 1.002
1890 . . 905 69 974
1891. . 1.010 74 1.084
1892 . . 1.200 87 1.287
1893 . . 1.288 102 1.390

Während des Berichtsquinqnenninms betrugen

im Jahre die Zahl der Verpfleg«- die Gesammtauslagen für die Verpflegskosten per
tage das Ashl Kopf und Tag

1889 . . . . 8 .115 4 .939 st. 69 kr. 60 .87  kr.

1890 . . . . 8 .741 4 .858 11 „ 55 .88 "
1891 . . . . 8 .840 4 .721 ,. — „ 53 .^o ,,
1892 . . . 10 .926 4 .521 „ 56 „ 41 .18 "
1893 . . . . 11 .420 4 .570 ., 35 „ 39 .87 „

Im städtischen Werkhanse betrug:
im Jahre der Zuwachs der Abgang

der Stand der Arbeiter am Ende
männliche weibliche

des Jahres
im ganzen

1889 . . 815 857 170 24 194
1890 . . 814 688 295 25 320
1891 . . 853 843 309 21 330
1892 . . 1046 1017 327 32 359
1893 . . 1070 1100 303 26 329

Es betrugen weiters:

im Jahre
der Überschuss der Auslagen

über die Einnahmen die Zahl der Verpslegstage
die Verpflegskosten
per Kopf nnd Tag

1889 . . 30 .299 fl. 63 kr. 60 .437 50 .ig kr.
1890 . . 30 .920 „ 92 73 .559 42 .03 „
1891 . . 42 .476 „ 39 „ 85 .393 49 .74 „
1892 . . 47 .867 ,. 88 „ 98 .088 48 .57 „
1893 . . 52 .374 „ 86 „ 103 .065 48 . 2̂ „
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An dieser Stelle soll mich der dankenswerthen Thätigkrit des im Jahre 1890
gegründeten Vereines zur Begründung van Asylen sür Obdachlose in Wien
gedacht iverden, van welchem zwei Asylhänser im III . Gemeindebezirke erhalten werden,
woselbst den Anfgenommenen morgens und abends je eine Portion Suppe und Brod
unentgeltlich verabreicht wird. Ans Kosten dieses Vereines wnrden beherbergt:

im Jahre im Franenasyle im Männerashle
in beiden

Asplhänsern
mit einer Ausgabe für
Asylistenverpflegnng

1889 .
P e

. 21 .174
r s v n e n

80 .187

zusammen

101 .361

Beheizung».Beleuchtung

5 .019 fl. 82 kr.
1890 . . 21 .562 79 .275 100 .837 5 .279 „ 17 ,.
1891 . 21 .776 77 .669 99 .445 ' 6 .175 „ 41 ..
1892 . . 20 .659 79 .273 99 .932 5 .067 „ — „
1893 . . »20 .221 75 .820 96 .041 4 .974 „ 65 „

Zur Benrtheilung der vorstehendenZiffern ist zu bemerken, dass eine Nominative
Zählung der Asylisten nicht möglich ist, weil nach den Vereinsstatuten von de» Auf-
zunehmenden die Angabe des Namens oder der sonstigen persönlichen Verhältnisse nicht
gefordert wird; die Zahl der beherbergten Personen ist daher hier gleichbedeutend
mit der Zahl der Frequenzfälle.

k. Armenkrankenpflege.
s) Armknkrankenpüegk außerhalb-er Heilanstalten.

1. Armcnärztliches Personale.
Nachdem über die Organisation des armenärztlichen Dienstes bereits sub ^ das

Erforderliche bemerkt wurde, sollen an dieser Stelle die Angaben über die Auslagen
für das armenärztliche Personale  Platz finden.

Die Kosten für die Remnneriernng der Armenärzte betrugen:
Hievon entfallen

im Jahre im ganzen auf den allgemeinen
Versorgungsfond

auf den k. k. Kranken¬
anstaltenfond

1889 . . . 21 .829 fl. 58 kr. 7.460 fl. 63 kr. 14 .368 fl. 95 kr.
1890 . . . 21 .372 „ 40 „ 6 .324 ,. 13 ., 15 .048 „ 27 „
1891 . . . 21 .609 „ 78 „ 6 .364 „ 38 „ 15 .245 „ 40 „
1892 . . . 36 .258 „ 96 „ 19 .942 „ 33 „ 16 .316 „ 63 ,.
1893 . 36 .714 ., 57 „ 22 .916 ,. 8 „ 13 .798 „ 49 „

S. Unentgeltliche Betheilung mit Medikamenten.
Die ärztliche Ordination, sowie die erforderlichen Medieamente erhielten unentgeltlich:

in Wien Heimat- in Wien nicht
im Jahre berechtigte heimatberechtigte NN ganzen mit einer Auslage von

1889 . . . 10 .561
Personen

3 .463 14 .024 19 .330 fl. — kr.
1890 . . . 10 .412 4 .432 14 .844 19 .506 „ 17 .,
1891 . . 10 .100 4 .360 14 .460 21 .393 ., 94 „
1892 . . . 11 .400 9 .830 21 .230 30 .024 ,. 44 „
1893 . . . 19 .478 10 .700 30 .178 39 .680 1
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Hon den auSgewiesenen Auslagen entfielen ans den allgemeinen Bersorgnngsfond
im Jahre 1889 : 13,375 fl. 31 kr., 1890 : 13.700 fl. 9 kr., 1891 : 14.597 fl. 81 kr.,
1892 : 24 .207 fl. 30 kr. und 1893 : 32.489 fl. 15 kr.; der Rest wurde aus dem
k. k. Krankenanstaltenfondebestritten.

Bon den Auslagen für an in Wien nicht heimatberechtigte Personen, welche im
Jahre 1889 : 3411 fl. 29 kr. 1890 : 4466 fl. 94 kr., 1891: 4954 fl. 61 kr., 1892:
11.695 fl. 41 kr. und 1893 : 12.145 fl. 37 kr. betrugen, wurden von den Heimat¬
gemeinden im Jahre 1889 : 2521 fl. 33 kr., 1890 : 2326 fl. 4 kr., 1891 : 3149 fl. 8 kr.,
1892 : 6946 fl. 73 kr. und 1893 : 8062 fl. 48 kr. rückvergütet. Nach dem Gemeinde-
raths -Beschlnsse vom 16. December 1879 wird ein Rückerfatz von Medieamenten-Auslagen
nur dann beansprucht, wenn diese Auslagen für eine Person und einen Krankheitsfall
einen Gulden tibersteigen.

» Betheilung mit Bandagen und Optikerwaren.
Anweisungen zum unentgeltlichen Bezüge von Bandagen und Optikerwaren

wurden ertheilt:
in, Jahre an Personen im Gesammtkostenbetrage

1889 . . . . 911 2941 fl. 73 kr.
1890 . . . . 732 2490 „ 42
1891 . . . . 671 2272 „ 48 .,
1892 . . . . 812 2873 „ 19 ,.
1893 . . . . 1110 4149 ,. 91 ,.

4 . Betheilnng mit Badeanweisungen

Über dieselbe gibt die folgende Zusammenstellung Aufschluss. Es betrug
die Zahl der der

Gesammtaufwandim Jahre mit Anweisungen auf Gra¬
tisbäder betheilten Personen Anweisungen

1889 . . . . 5.602 28.010 5.320 fl. 46 kr.
1890 . . . . 4 .798 23 .991 4.608 .„ 72 .,
1891 . . . . 3.789 18.944 3.749 „ 94 „
1892 . . . . 4.205 21 .695 4.245 ., 3 „
1893 . . . . 4 .406 22 .029 4.307 „ 41 „

5. Unterbringung armer Kranker in Heilbadeanstalten.

Im k. k. Wohlthätigkeitshanse in Baden wurden ans Kosten des Wiener
allgemeinen Versorgnngsfondes verpflegt:

im Jahre
Personen mit einem Gcsammt-

Männer Frauen zusammen aufwande von
1889 . . . . 146 305 451 10.950 fl. 13 kr.
1890 . . . . . 145 302 447 11.126 „ 9 „
1891 . . . . . 196 295 491 11.152 „ 62 „
1892 . . . . . 153 301 454 11.770 „ 70 „
1893 . . „ . . 158 298 456 11.923 „ 23 ,.

Dieselben erhielten, nebst der unentgeltlichen Benützung des Bades, auch die
erforderliche ärztliche Pflege, sowie Kost und Wohnung auf die Dauer der Badecur.
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Auch das Hermaui « Tvdeseo 'schc Hospiz iu Weikersdorf bei Bade» ist hier
zu erwähnen, weil das Vvrschlagsrecht bezüglich der aufzuuehmenden christliche» Bade¬
bedürftigen zur Hälfte der für diese reservierten 20 Plätze dem Bürgermeister der Stadt
Wie» zusteht. Die iu diese Anstalt ausgeuvmmeueuPersonen erhalten nebst dem Rechte auf
unentgeltlicheBenützung der Badecur-Heilguellen blas; die Wohnung und die ärztliche
Hilfe nnentgeltlich, müssen sich aber selbst verpflegen.

In dieser Anstalt fanden Aufnahme:
im Jahre Männer Frauen zusammen

1889 . . 45 70 115
1890 . . 44 78 122
1891 . . 46 77 123
1892 . . 39 83 122
1893 . . 38 88 126

Auch im Armenbadspital in Hall  wurde alljährlich eine Anzahl armer
Kranker auf Kosten des Wiener allgemeinen Versorgungsfoudes verpflegt, und zwar:

im Jahre Personen mit einen« Kosten-
anfwande von

1889 . . . 43 817 fl. 80 kr.
1890 . . . 38 682 ,. 20
1891 . . . 41 687 .. 60 ,.
1892 . . . 57 687 ., 60 ..
1893 . . . 55 1407 „ 22 „

Im Spitale für arme scrophnlöse Kinder in Baden  sind zufolge Über¬
einkommens vom 27 . Mai 1884 für die Commune Wien 12 Plätze reserviert, welche
während der Cursaison mehrmals besetzt werden. Die Curdauer beträgt in der Regel
42 Tage.

Ans die Communalplätze wurden ausgenommen im Jahre 1889 : 36 Kinder
(18 in., 18 w.), 1890 : 37 Kinder (16 m., 21 w.), 1891 : 39 Kinder (20 m., 19 w.),
1892 : 36 Kinder (18 m., 18 w.) und 1893 34 Kinder (18 m., 16 w.).

Die Gesammtauslage des Versorgungsfoudes (für Verpflegung, Beförderung der
Kinder nach Baden und zurück, Remunerierung der Wärterinnen) betrug im Jahre 1889
bei 1706 Berpflegstagen 752 fl. 52 kr., im Jahre 1890 bei 1769 Verpflegstagen
803 ft. 98 kr., im Jahre 1891 bei 1970 Berpflegstagen863 fl. 40 kr., im Jahre 1892 bei
1687 Berpflegstagen 827 fl. 29 kr., im Jahre 1893 bei 1509 Berpflegstagen 664 ft.

Der Curerfolg war laut der Berichte des Stadtphhsikates in allen 5 Jahren
ein günstiger; von den verschiedenen Krankheitsformen erschienen Beinhaut-, Gelenks-
nnd Knochenschwellungen, sowie chronische Ekzeme am günstigsten beeinflusst.

Scrophnlöse Kinder im Alter von 4 bis 11 Jahren fanden weiters Aufnahme
im Kaiserin Elisabeth Kinderhospitale in  Hall.

In dieser Anstalt hat der Gemeinderath mit Beschluss vom 4. Mai 1888 weitere
drei communale Stiftplätze unter denselben Bedingungen gegründet, wie selbe für die
im Jahre 1865 crcierten drei Stiftplätze festgesetzt wurden, und mit dieser neuen
Gründung hat die (Gemeinde Wien das Recht erlangt, nunmehr alljährlich 50 Kinder
auf eine Curdauer von durchschnittlich 45 Tagen in die bezeichnet«: Anstalt abzugeben.
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Auf die commnnalen Stiftplätze wurden anfgenvmmen im Jcihre 1889 : 49 Kinder
,22 m., 27 w.), 1890 : 53 Kinder (22 m., 31 w.), 1891 : 50 Kinder (19 m., 31 w.),
1892 : 49 Kinder (22 m., 27 w.), 1893 : 50 Kinder (16 in., 34 w.).

Die Gesammtanslage des Versorgnngsfondes hierfür betrug in den Jahren 1889
bis 1893 je 1890 ft. Die Reisekosten für die Kinder werden vom Kaiserin Elisabeth
Kinderhospital-Bereine bestritten, welcher eigene Kindertransporte nach und von Hall
veranstaltet.

Günstig beeinflusst wurden von der Cnr fcrophnlöse Angen-, Knochen-, Gelenks-
nnd Hant-Erkrankungen, sowie Halsdrüsenschwcllnngen.

In das Seehvspiz in Grado , in tvelches die Geineinde Wien seit dem
Jahre 1884 Kinder entsendet, wurden über alljährlich eingeholte Bewilligung des
Gemeinderathes, rücksichtlich Stadtrathes im Jahre 1889 : 50 Kinder <26 m., 24 w.l,
1890 : 50 Kinder (22 m.. 28 w.), 1891 : 50 Kinder (13 in., 37 w.l, 1892 : 60 Kinder
(31 m., 29 w.), 1893 : 53 Kinder (23 m., 30 w.) n. zw. ans die Cnrdaner von 50 Tagen
in den Jahren 1889 bis 1892 und auf die Cnrdaner von 60 Tagen im Jahre 1893
abgegeben; die längere Cnrdaner wurde mit dem Stadtrathsbeschlnsse vom 13. Juni 1893
bewilligt, nachdem eine Verlängerung der Cnrdaner vom Stadtphysikate wärmstcns
befürwortet worden war.

Bon diesen Kindern wurden alljährlich 40 in Wien tzeimatberechtigte Kinder für
Rechnung des Bersorgnngsfondes verpflegt; die übrigen nicht in Wien heimatberechtigten
Kinder wurden theils für Rechnung der Dr . Hardt 'schen Stiftung , theils für Rechnung
der für diesen Zweck vorhandenen Spenden verpflegt.

Die Gesammtverpflegskosten bezifferten sich im Jahre 1889 mit 2813 fl. 95 kr.,
nnd zwar 2000 fl. an Berpflegskosten(1500 fl. aus dem Versorgnngsfondc, 500 fl.
ans Spenden) nnd 813 fl. 95 kr. an Transportkosten; im Jahre 1890 mit 3244 st. 61 kr.
und zwar 2500 fl. an Berpflegskosten (2000 fl. aus dem Bersorgnngsfonde, 500 fl.
ans Spenden) nnd 744 fl. 61 kr. an Transportkosten, im Jahre 1891 mit 1176 fl. 64 kr.,
und zwar 462 fl. an Berpflegskosten und 714 fl. 64 kr. an Transportkosten; im
Jahre 1892 mit 3867 fl. 36 kr., und zwar 3000 fl. an Berpflegskosten(2800 fl. ans
dem Bersorgnngsfonde nnd 200 fl. ans Spenden) nnd 867 fl. 36 kr. an Transport¬
kosten; im Jahre 1893 mit 3820 fl. 76 kr., nnd zwar 3250 fl. an Berpflegskosten
,2470 fl. ans dem Bersorgnngsfonde, 780 fl. aus Spenden) nnd 570 fl. 76 kr. an
Transportkosten.

Im Jahre 1891 konnten die Kinder die Cnr nur 11 Tage lang gebrauchen,
weil sie infolge einer in der Anstalt ansgebrochenenTiphthcritisepidemie von dort ent¬
fernt nnd nach Wien znrückgebrncht werden mussten.

Durch den Curgebrauch wurden Blutarmut , Drüsenschwellnngcn, Knochen- nnd
Beinhant-Entzündnngen günstig beeinflusst.

Das Ansuchen des Cvmites des Seehospizcs zu Grado um Gewährung eines
Capitalsbctrages von 15.000 bis 20.000 fl. znm Ansbauc der Anstalt nnd um Abschluss
eines Vertrages hinsichtlich der regelmästigen Entsendung einer bestimmten Anzahl von
Kindern in dieses Seehospiz wurde zufolge Gemeinderathsbcschlnffes vom 14. Juni 1889
abgelehnt.

In das Seehospiz in Triest , in welchem die Cnrdaner in der Regel 100 bis
110 Tage beträgt, wurden im Jahre 1889 : 20 Kinder <11 m., 9 w.), 1890:
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20 Kinder <12 m.. 8 w.), 1891 : 20 Kinder <10 in., 10 w.), 1892 : 30 Kinder
>18 m., 12. w.), 1893 : 40 Kinder <22 m., 18 w.) auf Rechnung des Bersvrgungs-
fondes abgegeben.

Die Erhöhung der Communalplätze in diesem Seehospize vvn 30 ans 40 wurde
in Anbetracht der günstigen Heilresnltate znfalge StadtrathSbeschlnsses vvm 20. April 1893
bewilligt.

Im Jahre 1889 betrug die Curdaner nur 53 Tage, weil in der Anstalt ein
typhöses Fieber znm Ausbruche kam, an welchem auch 7 Kinder ans Wien erkrankten,
Iwn denen eines sein Mädchen) starb. Die Anstalt musste daher vorzeitig geschlossen
werden und wurden die nicht erkrankten 13 Wiener Kinder sofort nach dem Ausbruche
der Krankheit nach Wien zurückgebracht. Mit Rücksicht auf dieses Vorkommnis wurde
der Magistrat zufolge Gemeinderathsbeschlussesvom 29. April 1890 beauftragt, vor
Entsendung von Kindern in diesem Jahre den Bericht der Triester Sanitätsbehörde
über die getroffenen prophylaktischen Maßregeln abznwarten.

Nachdem am 22 . Mai 1890 die Anstalt in Gegenwart des Landes-Sanitäts-
reserenten und eines Vertreters des Triester Stadtphysikates genau inspiriert und
eonstatiert worden war, dass dieselbe in jeder Richtung den sanitären Anforderungen
entspreche und dass im Garten der Anstalt die Aurisina-Wasserleitnng hergestellt worden
sei, wurde die Entsendung von Kindern dahin gestattet. Die mannigfachenMängel des
Hospizes bewogen den Verein „Zocnsta Os^Ii nmicst clell' iirtstlr̂ is." in Triest ans
einer Area zu San Andrea bei Triest ein neues Hospiz zu erbauen, welches am 4. Juni
1893 eröffnet wurde.

Tie Gesammtkosten für die Entsendung von Kindern, welche aus dem Ver-
svrgnngssvnde bestritten wurden, betrugen im Jahre 1889 : 1915 fl. 29 kr. <1347 fl.
Verpflegskosten, 568 fl. 29 kr. Transportkosten> 1890 : 2554 fl. 67 kr. <2100 fl. Ver-
pflcgskosten, 454 fl. 67 kr. Transportkosten), 1891 : 2603 fl. 47 kr. <2103 fl. 50 kr.
Verpflegskosten, 499 fl. 97 kr. Transportkosten), 1892 : 3640 fl. 24 kr. <3181 fl. 30 kr.
Verpflegskosten, 458 fl. 94 kr. Transportkosten) 1893 : 4805 fl. 14 kr. <4360 fl. Ver-
pflegskostcn, 445 fl. 14 kr. Transportkosten).

Ter Cnrerfvlg war in den Jahren 1890 bis 1893 ein sehr befriedigender; die
gute Verpflegung, Wartung und sorgfältige ärztliche Behandlung der Kinder in dieser
Anstalt ist besonders hervorzuheben.

Jnr Cnr waren schwere Fälle von Knochen- und Gclenkserkranknngen, scrophn-
lösen Hantgeschwüren, Angeneutzündungen und Halsdrüsenschwcllnngenansgcwählt.

Im Maria Theresia - Seehospize in San Pelagio,  welches im Jahre 1888
vom dem Vereine zur Errichtung und Förderung von Seehospizen und Asylen für
kranke, insbesondere scrophnlöse und rhachitische Kinder gegründet worden ist, wurden seit
1. Sclober 1889 Commnnalzahlplätze, und zwar im Jahre 1889 10, in den Jahren 1890
bis 1893 20 Plätze permanent besetzt gehalten, dem genannten Vereine für jeden besetzten
Platz eine Verpflegsgebür vvn 80 kr. per Tag geleistet und demselben außerdem die separat
aufgerechneten, durch den Transport der Kinder von Wien nach San Pelagio und zurück
entstandenen Kosten vergütet.

Die Fahl der in diesem Seehospize verpflegten Kinder betrug im Jahre 1889:
10 <3 m., 7 w », im Jahre 1890 : 13 >6 m., 7 w.), im Jahre 1891 : 47 <22 m.,
25 w.), im Jahre 1892 : 69 <14 in., 55 w.) und im Jahre 1893 : 67 <37 m., 30 w.).
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Die für die besetzten Plätze ausgelaufenen Kosten betrugen im Jahre 1885 (vom
1 . Lctober bis 31 . December ) 744 fl ., im Jahre 1890 : 2236 fl . 80 kr. an VerpflegS-
kosten nnd 180 fl. an Transportkosten , im Jahre 1891 : 5587 fl . 20 kr. an Verpflegs-
kostcn und 210 fl . an Transportkosten , im Jahre 1892 : 5471 fl . 20 kr. an Verpflegs-
kvsten nnd 174 fl . an Transportkosten ; im Jahre 1893 : 5680 fl . kr. an Verpflegs-
kvsten und 246 fl . an Transportkosten.

Der (kurerfolg war ein günstiger nnd werden in dieses Scehospiz schwerere Fälle von
Scrophnlose abgegeben , welche einelängere Cnr nnd sorgfältige ärztliche Behandlung erfordern.

;fli bemerken ist , dass im Jahre 1892 der Belegranm der Anstalt von 100 ans
150 Betten erweitert wurde . —

An , 4 . Juli 1893 wurde das vom Ashlvereine für arme kranke Kinder in Ischl,
in Verbindung mit dem Vereine zur Errichtung und Förderung von Seehospizc » nnd
Asylen für kranke , insbesondere scrophnlose nnd rhachitische Kinder gegründete Kaiser
Franz Josef - Kinderhospiz in Sulzbach bei Ischl feierlich eröffnet.

Die Anstalt hat den Zweck , rhachitische , scrophnlöse , sowie an Schwächeznständcn
leidende Kinder zu verpflegen und ärztlich zu behandeln . Tie Ausnahme armer Kinder
erfolgt unentgeltlich nnd bestreitet die Tirection für dieselben auch die Reisekosten von
ihrem Aufenthaltsorte bis zum Kaiser Franz Josef -Kinderhospiz in Snlzbach.

In der Zeit vom 30 . Juni bis Ende 1893 wurden 95 Kinder (41 Knaben und

54 Mädchen ) in die Anstalt ausgenommen ; von diesen wurden während des Jahres
1893 : 48 Kinder in Abgang gebracht , nnd zwar als geheilt entlassen 42 <19 Knaben,
23 Mädchen ) - 87 .zo Procent , als gebessert entlassen 5 (3 Knaben , 2 Mädchen!

lO .^g Procent , als ungeheilt entlassen 1 Mädchen - 2 .gg Procent.
Mit Schluss des Jahres 1893 verblieben in der Anstalt 47 Kinder ( 19 Knaben,

28 Mädchen ) . Unter den aufgenommenen Kindern befanden sich 79 Kinder ans Wien.
Ans ein Kind entfielen durchschnittlich 77 .z Berpflegstage . Tie Kosten des Ver-

pflcgstages betrugen 95 .z kr.
Über das im Jahre 1893 gestellte Ansuchen der Tirection der Anstalt um

Creiernng von communalen Zahlplätzen in derselben hat der Gemcinderath am
9 . Februar 1894 die Creiernng von 10 permanent besetzt zu haltenden com-
munalen Zahlplätzcn für arme kranke , in Wien heimatberechtigte Kinder probeweise auf
die Dauer eines Jahres , vom Tage der ersten Besetzung an gerechnet , genehmigt.

Dem Vereine wird per Kind nnd Tag ein Betrag von 80 kr. an Verpflegskosten

entrichtet ; die Transportkosten für die Kinder werden separat vergütet ; außer den
10 communalen Zahlplätzen hat der Verein 5 Plätze für vom Magistrate vorgeschlagenc
Kinder unentgeltlich frei zu halten.

b) Armenkrankknpkkgk innrrhM der Keilankalte«.
Für die Spitalbehandlnng armer Kranker erwachsen der Gemeinde Wien keine

directen Kosten , weil diese Kosten vom Landesfonde getragen werden . Nur bezüglich der
im Genüsse einer Pfründe oder in Verpflegung einer Versorgnngsanstalt stehenden

Personen ist zu bemerken , dass die ans die Zeit ihrer Verpflegung in einer öffentlichen
Krankenanstalt entfallende Quote ihrer Bezüge an die Verwaltung des betreffenden

Krankenhauses abgeführt wird.
Näheres über die Armenkrankenpflege in den Heilanstalten enthalten die Statisti¬

schen Jahrbücher der Stadt Wien.
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Den in Wien bestehenden, nicht öffentlichen Krankenanstalten, wurde vom Gemeinde-
rathe, wie in den früheren Jahren , so auch in dem abgelaufenen Quinquennium ent¬
sprechende Subventionen bewilligt.

Diejenigen Kranken, welche wegen Unheilbarkeit ihres Leidens sich zur Spital-
pflege nicht mehr eignen, sowie diejenigen Geheilten, welche sich nicht selbst überlassen
werden können und von ihren Angehörigen nicht aus dem Spitale übernommen werden,
müssen auf Grund des Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 17. Juni 1869,

1713 von der Gemeinde, in welcher die betreffende Krankenanstalt liegt, übernommen
werden, welche sodann nach den Bestimmungen des Heimatgesetzcs weiter zu Verfahren hat.

Die Zahl der auf Grund dieser Bestimmung von der Gemeinde Wien aus deu
öffeutlichen Krankenanstalten' übernommenen Personen erscheint ans Seite 546 dieses
Berichtes ausgewiesen.

Tie Auslagen für die B e c r d i g n n g mittellos  v e r st or b e n c r Pers oncn
werden unter den Sanitätsauslagen verrechnet und sind daher nicht separat anfgeführt.
Dem St . Josef von Arimathäa -Verein,  welcher auf seine Kosten Arme unent¬
geltlich beerdigen lässt, wurde jährlich eine Subvention bewilligt.

Ans Kosten dieses Vereines wurden beerdigt
im Jahre Personen mit einer Auslage von

1889 . . 3545 . . 7665 fl. 11 kr.
1890 . . 3424 . . . 6678 „ 39
1891 . . 3442 . . . 6650 „ 3
1892 . . 3259 . . . 5714 „ 83
1893 . . 3002 . . . 6796 ,. 62

Armenkinderpflege.
Zur Besorgung der die Armenkinderpflege betreffenden Agenden, welche bis Juli

189l dem Armendevartemeut zugewicsen waren, wurde über Auftrag des Bürger¬
meisters ein eigenes Departement creiert.

Tie Einverleibung der Vororte hatte eine beträchtliche Vermehrung der Agenden
dieses Departements und eine bedeutende Vermehrung der Auslagen für die Armen¬
kinderpflege überhaupt, insbesvnders aber für jene, außerhalb der Anstalten, (durch Ver¬
mehrung der Unterstügnngsbeiträge, Waisenpfründen und Kostgelder), zur Folge.

Au Humanitätsanstalten für arme Kinder wurden von den bestandenen Vororten
nur zwei übernommen, und zwar das Armen- und Waisenhaus „Gisela -Stiftung^
in Unter-Meidling im XII . Bezirke und das S chm id t - E l t c r l e i n'sche Kinderheim,
(.Kinderbewahranstalt) im XVII . Bezirke.

Zufolge Beschlusses des Stadtrathes vom 10. Tecember 1892 wurde die Zahl
der Waisenvätcr und Waisenmütter für die neuen Gemeindebezirke wie folgt bestimmt,
und zwar

XI. Gemcindebezirk 2 Waisenvätcr, 2 Waiscnmütter
XII. „ 3

XIII. „ 8 2
XIV. „ 15 „ 2
XV. 12 „ 2

XVI. 29 „ 5 I
XVII. 16 16

XVIII 5 5
XIX. 10 10
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Da sich die Zahl der Waisenväter und Waisenmütter für den XVIIl Gemeinde¬
bezirk auf Grund der in den Jahren 18!)2 und 1893 gewonnenen Erfahrungen als nicht
zureichend erwies , wurde dieselbe zufolge Stadtrathsbeschlnsses vom 19 . Oktober 1893
von je 5 auf je 8 erhöht.

Am Schluffe der Berichtsperiode bezifferte sich die Gefammtzahl der Waisenväter
im erweiterten Gemeindegebiete mit 341 , jene der Waifeninütter mit lOl).

s) ArmenkinderpAkgc außerhalb der Anstalten.
Die ansierhalb der Anstalten befindlichen armen Kinder , bezüglich welcher die

Unterstützung seitens der Gemeinde in Anspruch genommen wird , stehen entweder bei
ihren Eltern oder bei fremden Personen in Pflege ; im erstere» Falle werde » für nicht
verwaiste Kinder Unterstützungsbeiträge von monatlich 2 fl., für verwaiste bei der
Mutter befindliche Kinder Waiscnpfründen von 3 bis 5 fl. monatlich, im letzteren Falle
zumeist Kostgelder angewiesen.

Die Zahl der mit Unterstütznngsbeiträgen von monatlich 2 fl. betheilten
Kinder betrug im Jahre 1889 : 2948 , im Jahre 1890 : 2326 , im Jahre 1891 . 2704,
im Jahre 1892 : 3525 und im Jahre 1893 : 4170.

Die Gesnmmtauslage hiesür bezifferte sich im Jahre 1889 mit 69 .209 fl. 87 kr.,
im Jahre 1890 mit 65 .987 fl. 30 kr., im Jahre 1891 mit 73 .617 fl. 37 kr., im
Jahre 1892 mit 91 .329 fl. 51 kr., im Jahre 1893 mit 95 .492 fl. 71 kr.

Mit Waisenpfründen waren betheilt , und zwar mit dem Betrage von monat¬
lich 3 fl., im Jahre 1889 : 2101 , 1890 : 1733 , 1891 : 1619 , 1892 : 1959 und 1893:
2410 Kinder ; mit dem Betrage von monatlich 4 fl., im Jahre 1889 : 6 , 1890 : 3,
1891 : 2 , 1892 : 13 und 1893 : 7 Kinder ; mit dem Betrage von monatlich 5 fl., im
Jahre 1889 : 31 , 1890 : 35 , 1891 : 86 , 1892 : 140 und 1893 : 146 Kinder.

Die Gesammtanslage des Versorgungsfondes für Waisenpfründen betrug im Jahre
1889 : 81 .043 fl. 12 kr., 1890 : 72 .337 fl. 65 kr., 1891 : 74 .710 fl. 24 kr., 1892:
85 .944 fl. 95 kr. und 1893 : 88 .121 fl. 13 kr.

Aus dem Bürgerspitalfvnde bezog während des Berichtsgninguenniums bloß
ein Kind eine Waifenpfriinde von monatlich 7 fl. bis zum 31 . October 1890 , an
welchem Tage der Bezug erlosch.

In der magistratischen Koftpflege , das ist bei Privatparteicn , denen ein
Kostgeld aus dem allgemeinen Bersorgnngsfonde bezahlt wird , befanden sich am Ende
des Jahres 1889 : 971 Kinder >486 m., 485 >v >, 1890 : 950 Kinder >495 m.,
455 w.), 1891 : 898 Kinder (684 m., 214 w.), 1892 : 1415 Kinder (767 m., 648 w.),
1893 : 1518 Kinder (827 m., 691 w.l.

Die Zahl der Pflegeparteien betrug am Schluffe des Jahres 1889 : 775,
1890 : 792 , 1891 : 722 , 1892 : 1265 , 1893 : 1350.

Das Kostgeld beträgt in der Regel 8 fl. per Monat ; für die am Lande befind¬
lichen Kinder wird in den meisten Füllen ein geringeres Kostgeld angewiesen.

Die Auslage für K ostgelder bezifferte sich im Jahre 1889 mit 92 .101 fl. 72 kr.,
1890 mit 93 .124 fl. 62 kr., 1891 mit 91 .341 fl., 1892 mit 134 .349 fl. 87 kr.,
1893 mit 148 .548 fl. 73 kr. Die beträchtliche Erhöhung der Auslagen in den Jahren
1892 und 1893 erklärt sich durch die infolge der Einverleibung der ehemaligen Bor¬
orte beträchtlich gestiegene Zahl der in Kostpflege zu gebenden armen Kinder.

Zn bemerken ist, dass ein Theil der Kostgelder von den Heimatgemeinden fremder
Kinder oder von zahlungsfähigen Verwandten der Kinder rückvergütet wird.

VerwaltungLberlcht der Stadt Wien. L4
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Die Pflege der Kostkiiider wurde durch die städtische» "Ärzte, rücksichtlich Armen¬
ärzte , die Waisenväter und Waisenmütter und bis zum Jahre 1301 in den im Wiener Pvlizei-
rayou gelegenen , nicht zu einem Armeniustitnte gehörigen Bor orten durch den Waisen-
eommissär des Magistrates übertvacht . Tie Ilberwachnug der Pflege der in von Wien
weiter entfernteil Orten untergebrachteu Kostender geschieh durch die betreffenden
(Gemeindeämter. Laut der von den betreffenden Organen erstatteten Berichte war die
Pflege der Kostkinder in den Jcchren 1880 bis 1803 im allgemeinen zufriedenstellend
und der Gesundheitszustand der Kinder ein guter.

Wegen nicht entsprechender Pflege wurde im Jahre 1889 : 17 , 1890 : 22,
1801 : 16 , 1892 : 18 , 1893 : 23 Pflegeparteien die Pflege der ihnen übergebenen
Kinder entzogen.

Gestorben  sind im Jahre 1880 : 7, 1890 : 0 , 1801 : 5 , 1802 : 9 , 1893:
19 Kostkinder.

Für die Bekleidung der Kostkinder  haben die Pflegeparteien zu sorgen - nur
in dringenden Fällen , und zwar für jene Kinder , welche vom Waiseuburean in die
Kostpflege gegeben werden müssen und mangelhaft bekleidet sind, daun für jene bereits
in der Kostpflege befindlichen Kinder , welche bei armen , sonst aber guten Pflegeparteien
untergebracht sind, wird die erforderliche Kleidung seitens der Gemeinde in irniurn
beigestellt.

Die Ausfolgung der Kleidung an Kostkinder geschah bis zum 19 . December 1888
im Armendepartemenk , von diesem Tage an im städtischen Asyle für verlassene Kinder;
die Anweisungen zur Betheilung mit Kleidung werden vom Waisendepartement ans¬
gestellt. —

Während des Berichtsquinguenniums wurden auf Kosten des allgemeinen
Bersorgungsfondes mit Kleidungsstücken  bctheilt:

Kinder

im Jahre männliche weibliche im ganze» mit einer Auslage von
1889 . . . . . 354 243 597 4 .584 fl. 65 kr.
1890 . . . . . 378 195 573 5 .536 „ 29 „
1891 . . . . . 489 249 738 7.694 ., 37 „
1892 . . . . . 536 251 787 11 .423 ., 58 „
1893 . . . . . 637 341 978 11 .137 „ 89 ,.

Bon den Betheiltcn waren Kostkinder im Jahre 1889: 320 , 1890 : 212 , 1891
369 , 1892 : 296 und 1893 : 462 und betrug die Auslage für deren Betheilnug im
Jahre 1889 : 3062 fl. 46 kr.. 1890 : 3205 fl. 48 kr., 1891 : 5184 fl. 55 kr., 1892:
7239 fl. 8 kr. und 1893 : 6571 fl. 24 kr.

"Außerdem wurden auf Kosten deS Waisenfondes , der hiefür bestehenden Stiftungen
und aus den eingegangenen Spenden arme Kinder mit Kleidungsstücken betheilt.

Bezüglich des Waisenfondes ist zu erwähnen , dass zufolge StadtrathSbeschlnsseS
vom 14 . April 1893 vom Jahre 1893 angefangen bis auf Weiteres von dem Ziusen-
erträgnisse dieses Fvndes alljährlich der Betrag von 1800 ft. zur Betheilnug von
Waisen im Sinne des HemeinderathSbcschlnsses vom 10 . Mai 1883 nach Maßgabe
des Bedarfes verwendet werden darf.

Zu bemerken ist noch, dass Kostkinder auch bei den Weihnachtsbetheilnngen
Berücksichtigung fanden , welche jährlich von einigen Waiseninstituten oder besonderen
Comitäs veranstaltet wurden.
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Von der Betheililng armer Kinder mit Lernmittel» wird ii» Abschnitte„Unterrichts¬
wesen" des vorliegenden Berichtes die Rede sein.

An dieser Stelle soll noch das die öffentliche Armenpflege in hohem Maste
unterstützendeWirten der zahlreichen, in Wien bestehenden Vereine für Armenkinder¬
betheilung hervorgehoben werden.

Es wurden aus Mitteln der Privatwohlthätigkeit betheilt:
Kinder

im Jahre männliche weibliche im ganzen mit einer Auslage von
1889 . . . . . 3604 3423 7.027 75.265 fl. 23 kr.
1890 . . . . . 4272 3796 8.068 81 .718 „ 31 „

1891 . . . . . 4151 3531 7.682 75.043 „ 91 „
1892 . . . . 5964 4609 10.573 106.819 „ 94 „
1893 . . . . . 6185 5355 11.540 111.572 ,. 60 „

In der Gesainintzahlder betheilten Kinder sind im Jahre 1889 : 2881 , 189» :
2869 , 1891 : 434», 1892 : 4596 und 1893 4902 vom Eentralvereine zur Beköstigung
armer Schulkinder beköstigte Kinder mitinbegriffen; die Auslage für die Beköstigung
derselben betrug im Jahre 1889 : 21.627 fl. 57 kr., 1890 : 21 .456 st. 32 kr.,
1891 : 23.161 fl. 45 kr., 1892 : 25 .799 fl. 31 kr. und 1893 : 25 .672 fl. 25 kr.

b>Armenkinderpsitge innerhalb-er Anstalten.
1. Städtisches Asyl für verlassene Kinder.

In diesem am 1. Februar 1889 eröffneten Asyle, dessen Beschreibung bereits im
Verwaltungsberichtc für das Jahr 1888 gegeben wurde, werden nach dem Beschlüsse
des Gcmeinderathes vom 22. Deeember 1886 und nach dem mit dem Gemeindernths-
beschlnsse vom 4. Jänner 1889 genehmigten Statute in der Regel alle jene Kinder
untergebracht, welche von der Gemeinde in Ausübung der gesetzlichen Armenpflege in
die Sbsvrge übernommen werden müssen; Säuglinge werden in die Anstalt nicht
ausgenommen, sondern direct in die niederösterreichische Landes-Findelanstalt überstellt.

Die Verpflegung der ausgeuvmmenen Kinder in dem Asyle dauert nur so lauge,
bis über deren weitere Versorgung idurch Abgabe in die Kostpflege, Aufnahme in eine
Anstalt, Übergabe an Angehörige, Absendnng in die Heimatgemeinde n. s. w.1 eine
definitive Verfügung getroffen ist.

Die Leitung der Anstalt, welche einen Belegranm für 50 Kinder hat, ist dem
Waisenhausvater des II. städtischen Waisenhauses im V. Gemeindebezirke, welches sich
»eben dem ''Asyle befindet, übertragen.

Die Einrichtung der Anstalt, welche mit dem Armendepartement telephonisch ver¬
bunden ist, ist mit jener der städtischen Waisenhäuser gleichgehalten. Das in der Anstalt
befindliche Bad wird auch von den Zöglingen des II. Waisenhauses benützt. Nebst
einem externen Hauslehrer waren für diese Anstalt auch die stellen einer im Hanse
wohnenden Kindergärtnerin, eines 'Aufsehers und eines ExtramädchenS systemisiert.
Zufolge Beschlusses des Gemeinderathes vom 29. August 1890 wurde jedoch die stelle
der Kindergärtnerin aufgelassen und statt eines Ertramädchens die stelle einer Aus¬
seherin mit dem Lohne von 9 fl. pro Monat und der ganzen Verpflegung creiert. Die
Stelle des Hauslehrers wurde belassen und angeordnet, dass der Unterricht auch

34*
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während der Schulferien zu ertheilen und demgemäß auch der Hauslehrer , welcher im
Falle eines Urlaubes für einen Substituten zu sargen hat , für 12 statt für 10 Monate
zu entlohnen ist.

Die Zalst der der Gemeinde zur Obsorge , »gewiesenen hilfsbedürftigen
Binder betrug im Jahre 1383 : 844 , 1830 : 775 , 1831 : 737 , 1832 : 1355 und
1833 : 1216.

Von diesen Kindern wurden dem städtischen Asyle für verlassene Kinder
zugeführt im Jahre 1883 : 453 <232 m ., 167 w . l , im Jahre 1830 : 446 0287 m .,
153 w .j , im Jahre 1831 : 526 (317 m . 203 w .) , im Jahre 1832 : 706 >451 m . ,
255 w .) , im Jahre 1833 : 653 (330 m., 263 w >.

Durch das Armen - , rücksichtlich Waisendepartement , welchem infolge der häufigen
Außerachtlassung der Norm , dass hilfsbedürftige Kinder zunächst in das städtische Asyl
für verlassene Kinder zu bringen sind , seitens der Behörden und Organe >k. k. Polizei-
Coimnissariate , Armeninstitutes noch immer Kinder zngeführt werden , wurden von den
oben ausgewiesenen Kindern im Jahre 1883 : 385 Kinder <201 >» . , l84 w », im
Jahre 1830 : 328 Kinder <170 m ., 153 w .s, im Jahre 1831 : 271 Kinder <141 m .,
130 w .) , im Jahre 1832 : 643 Kinder (353 m . , 236 w .s, im Jahre 1883 : 563 Kinder
>300 in . , 263 w .) versorgt.

Die übernommenen Kinder , unter denen sich eine erhebliche Anzahl in Alien nicht
heimatberechtigter Kinder befand , kamen znm größten Theile in die magistratische Kostyslege
und in die niederösterreichische Landes -Findelanstalt , znm geringeren Theile in eine
Anstalt , in ein Spital , zu Angehörigen , in die Heimat u . dgl.

Nähere Daten hierüber , sowie über die Ursachen der Hilfsbedürstigkeit der Kinder
enthalten die Statistischen Jahrbücher der Stadt Wien.

Tie höchste Zahl der an einem Tage im städtischen Asyle für verlassene Kinder
verpflegten Kinder war im Jahre 1883 : 45 , 1830 : 35 , 1831 : 43 , 1832 : 38,
1833 : 23 ; die geringste Jahl an einem Tage dagegen im Jahre 1883 : 1 Kind , im
Jahre 1880 : 7 , 1831 : 11 , 1832 : 5 Kinder und im Jahre 1833 : 1 Kind.

Die Tagesdurchschnittszahl der verpflegten Kinder war im Jahre 1883 : 13,
1830 : 18 , 1831 : 27 , 1832 : 22 und 1833 : >5.

Die Verköstigung der Kinder und der Bediensteten der Anstalt erfolgt nach der
für die städtischen Waisenhäuser bestehenden Speiseordnung nnd wird die Kost im
II . städtischen Waisenhause znbereitet.

Die Bekleidung der Asylpfleglinge geschieht aus dem hiefür bestimmten Vorrathe;
bekleidet werden nur jene Kinder , welche der nöthigen Kleidung entbehren.

Die im Asyle befindlichen Kinder werden mit ihrem Alter angemessenen Spielen
nnd Arbeiten beschäftigt ; die schulpflichtigen Kinder erhalten durch den Hauslehrer
Unterricht in den Schulgegenständen.

Den ärztlichen Dienst in der Anstalt versieht gegen eine Nemnneration der
Hausarzt des II . städtischen Waisenhauses.

Die Gesundheitsverhältnisse der Kinder , sowie die hygienischen Verhältnisse der
Anstalt waren während der Berichtsperiode vollkommen befriedigende.

Die Gesammtauslagen für das städtische Asyl für verlassene Kinder betrugen im
Jahre 1883 : 7514 fl 35 kr., 1830 : 3264 fl . 41 kr. 1831 : 11 .616 fl . 30 .^ kr., 1832:
10 .368 fl . 23 .5 kr. nnd 1883 : 13 . 114 sl. 32 kr.
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Bon diesen Zinsten entfielen auf die Bekleidung der Kinder im Jahre 1889:
1322 fl. 19 kr-. , im Jahre 1890 : 2330 fl. 81 .x kr., im Jahre 1881 : 2509 fl . 82 .^ kr.,
im Jahre 1892 : 4184 fl. 50 kr. und im Jahre 1893 : 4566 fl . 65 kr.

Tie tägliche Verpflegskosteuguote für einen Asylpflegling , welche Vvn fremden
Gemeinden an/, »sprechen ist, wurde zufalge Beschlusses des Gemeindernthes vom
2 . Juli 1889 mit 78 kr. bestimmt . Tie Kleiderkosteu sind separat zu vergüten.

S . Städtische Waisenhäuser.

Am 5 . Setober 1889 wnrde das VII . städtische Waisenhaus für 100 Mädchen,
welches aus den von Frau Caroline Sanetty gewidmeten Beträgen nach dem mit
dem Beschlüsse des Gemeinderathes vom 23 . März 1888 genehmigten Projekte auf
der für diesen Zweck erworbenen Realität Nr . 95 Josefstüdterstraße im VIII . Gemeinde¬

bezirke erbaut wurde , in feierlicher Weise eröffnet . Ter Feierlichkeit wohnten die Gründerin
der Anstalt , Frau Caroline Sanetty , welcher hiebei die ihr vom Gemeinderathe ver¬
liehene große goldene Salvator -Medaille überreicht wurde , und Vertreter des Gemeinde-
rathes und Magistrates bei.

Eine genaue Beschreibung dieser Anstalt wurde bereits im Verwaltungsberichte
für das Jahr 1888 gegeben , auf welche hiemit verwiesen wird.

Tie Kosten des Baues betrugen 92 .564 ft , jene der inneren Einrichtung 12 .025 fl .,
daher sich die Gesammtauslage mit 104 .589 fl . beziffert.

Zufolge es oom 3 . September 1889 wurde diese Anstalt
unter eine Leitung mit dem VI . städtischen Waisenhause gestellt.

Ter ärztliche Treust im VII . städtischen Waisenhanse wurde dem Hausärzte des
VI . städtischen Waisenhauses übertragen und demselben ncl psrsonnm die bisherige
Remuneration vvn jährlich 200 fl. für die Dauer seiner Verwendung in beiden Waisen¬
häusern zufolge Gemeinderathsbeschlusses vom 13 . Februar 1891 , vom 1 . Juli 1890
an ans 400 fl . per Jahr erhöht.

Als Hilfskräfte des Waisenhausvaters im neuen Waisenhause wurden eine Hilfs¬
lehrerin und eine Jndustrielehrerin bestellt . Nachdem der Jndustrieunterricht durch eine
geprüfte Lehrerin im Hause ertheilt wird , sind die Zöglinge der Anstalt laut Decretes des
SrtSschulrathes des VIII . Gemeindebezirkes vom 15 . Jänner 1890 , Z . 53 auf Grund

des K 77 der Schul - und Unterrichtsordnung vom Jndustrieunterrichte in der Schule
befreit.

Als Tienstpersonale für das VII . städtische Waisenhaus wurden zwei Aufseherinnen
und ein Hausdiener systemisiert ; zufolge GemeinderathsbeschlusseS vom 4 . Februar 1890
wnrde jedoch das Tienstpersonale um ein Dienstmädchen mit dem Monatslohne von
8 fl. vermehrt.

Bezüglich der Weihnachtsfeier im VI . und VII . Waisenhausc wurde zufolge
Beschlusses der Waisencommission vom 13 . Tecember >889 bestimmt , dass dieselbe stets
gemeinsam im Spielsaale des VII . städtischen Waisenhauses abzuhalten ist.

Unter den , von den ehemaligen Vororten übernommenen Humanitätsanstalten
befand sich nur ein Waisenhaus , und zwar das Armen - und Waisenhaus „ Giscla-

stistuug " im XII . Gemeindebezirke , Schillergasse 15.

Diese von der Gemeinde Unter -Meidling zufolge Beschlusses des Gemeinde-
ausschusses vom 4 . April >873 anlässlich der Vermählung der Frau Erzherzogin
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Gisela gegründetc :, im Jahre 1882 eröffncte Anstalt nimmt einen Mchenranm van
376 Quadratmeter ein , wavan 456 Quadratmeter verbaut und 520 Quadratmeter

Hof und Garten sind . Das Gebäude war mit 30 .000 sl., die innere Einrichtung mit
6000 ft . bewertet.

Die Anstalt wurde im Jahre 1891 nach van , Bürgcrmristeramte Unter -Meidling
verwaltet und waren in derselben Pfründner und Waisenkinder beiderlei Geschlechter'

nntergebracht.
Mit der Activiernng der magistratischen Bezirksämter tst . Jänner 1892 ) wurde

die Anstalt in die Verwaltung der Gemeinde übernommen und ist dieselbe zufalge

Beschlusses deS Stadtrathes vvm 4 . November 1892 zu einem Waisenhause für Mädchen
tBelegranm 50 Mädchen ) bestimmt Warden , nachdem die Änderung des StiftSbriefes
der Giselastistung und die Bezeichnung der Anstalt als VIll . städtisches Waisenhaus
van der k. k. n .-ö. Statthalterei mit Erlass vom 27 . April 1892 , Z . 24 .400 genehmigt
worden war.

Am Schlüsse deS Jahres 1892 befanden sich nur mehr Waisenmädchen in der

Anstalt ; acht in der Anstalt gewesene Pfründner wurden in die Bersvrgungsanstalt am
Alserbache übersetzt , woselbst sie für Rechnung der Stiftung verpflegt werden ; die
Waisenknaben wurden theils in der Privatpflege , theils in Knaben - Waisenhäusern
nutergebracht.

Zum provisorischem Leiter der Anstalt wurde zufolge Beschlusses des Stadtrathes
vvm 11 . December 1891 der Armcnrath des XII . Gemeindebczirkes Carl Dinaucr

bestellt , welcher die Leitung bis Juli 1892 versah.
Zufolge Beschlusses des Stadtrathes Vvm 6 . Juli 1892 wurde der Armenrath

Josef Steininger zum provisorischen Leiter dieses Waisenhauses bis zur Schaffung
eines Definitivums in dieser Anstalt bestellt und hiebei bemerkt , dass diese Stelle als
Ehrenstelle zu betrachten ist.

Die Geschäfte der Anstalt werden auf Grund des am I . April 1882 zwischen
der Gemeinde llnter -Meidling und der Provinzoberiu der barmherzigen Schwestern
Vvm heiligen Kreuze in Linz abgeschlossenen Vertrages von einer Oberin und fünf barm¬
herzigen Schwestern vom heiligen Kreuze besorgt.

Die sechs barmherzigen Schwestern bezogen früher je 210 ft. jährlich , von
welchem Betrage sich dieselben jedoch zu verköstigen hatten ; die Verköstigung der sechs
Schwestern , der Pfründner und der Waisenkinder geschah nämlich bis zur Übernahme
der Anstalt in die Verwaltung der Gemeinde durch die Volksküche in Unter -Meidling.
Der Magistrat strebte sofort eine Änderung dieses unhaltbaren Zustandes an und wurden
in der Stadtrathssitzung vom 18 . Mai 1892 folgende Beschlüsse gefasst,

1. Die Beköstigung der Pfleglinge im Armen - und Waisenhanse „Giselastistnng " in llnter-
Meidling , Schillergnsse 15, ist bis zur Schaffung eines Definitivums in dieser Anstalt in die eigene
Regie der Commune Wien zu übernehme » ; die barmherzigen Schwestern Vvm heiligen Kreuze,
welche die Geschäfte der Anstalt sichren, sind zu beauftragen , die erforderlichen Einkäufe , sowie die
Zubereitung der Speisen zu besorgen.

2. Zur Bestreitung der diesbezüglichen Auslagen wird für die Zöglinge der Anstalt und
für die Erwachsenen ei» Betrag von cirea 3» kr. pro Kopf und Dag bewilligt und das Anerbieten
der barmherzigen Schwestern , nach welchem dieselbe» als Eompcnsation für die Berköstigung durch
die Eommnne Wien bereit sind, von ihrer Entlohnung von je 2kt> fl. jährlich ans einen Betrag
von je 5» fl. zu verzichten, angenommen . Die Güte der eingekauften Lebensmittel , sowie der hcrgcstelltc»
Kost ist periodisch Vvm städtischen Markteommissariate zu prüfen und hat dasselbe über die gemachten
Wahrnehmungen Bericht zu erstatten.
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Der Vvm Stadtraihe mit Beschluss Vvm 11. Deeember 1891 zum provisorischen Leiter der
genannte » Anstalt bestellte Armenrath Karl Dinaner ist zu beauftragen , für die ordnungsmäßige
Verwendung und Verrechnung der Lebensmittel Sorge zu tragen.

In Ausführung dieser Beschlüsse wurde mit Magistratsdecret Vvm 21 . Mai 1892,
Z. 81 .952 ungeordnet, dass die Ausspeisnng in diesem Waisenhause nach der Vvm
Gcmeinderathe für die anderen städtischen Waisenhäuser mit den Beschlüssen vom
17 . Deeember 1886 und 19 . Februar 1889 genehmigten Speiseordnung durchzu¬
führen sei.

Infolge der Eröffnung des VII . und Übernahme des VIII . städtischen Waisen¬
hauses besitzt die Gemeinde Wien seit dem Jahre 1889 , rücksichtlich 1891 , 8 Waisen¬

häuser , von denen 3 für Mädchen , 4 für Knaben und 1 (in Klosterneuburgs für Kuabeu
und Mädchen bestimmt sind.

Bezüglich dieser Anstalten gelten das Statut und die Instructionen , welche mit
den Gemeinderathsbeschlüssen vom 31 . Oktober 1879 , 20 . Jänner 1882 und 20 . November
1885 genehmigt wurden.

Auf Grund eines in der Gemeinderathssitzung vom 12 . Februar 1892 gestellten
Antrages wurde eine Neubearbeitung des Statutes und der Justrnctionen für die

städtischen Waisenhäuser und das städtische Asyl für verlassene Kinder Vvrgenommen und
dem Stadtrathe vorgelegt.

Bo » sonstigen die Waisenhäuser betreffenden principiellen Beschlüssen sind folgende
zu erwähnen : Zufolge Beschlusses des Stadtrathes vom 16 . Deeember 1892 hat eine
Wertvergütnng der im Waisenhanse anlässlich eines Urlaubes eines Waiscnhansvatcrs
oder eines Landaufenthaltes seiner Familie nicht verbrauchten Bictnalien in Hinkunft

principiell nicht mehr stattzufinden und können die Waisenhansväter , falls ihr oder
ihrer Familienangehörige » Gesundheitszustand einen Landaufenthalt erfordert , nm eine
Aushilfe beim Magistrate ansuchen , wie dies in derartigen Fällen bei den anderen
Beamten der Gemeinde üblich ist . —

Mit Stadtrathsbeschlnss vom 21 . Mai 1891 wurden im II . und IV . städtischen
Waisenhause die Stellen der Hilfslehrer Probeweise für die Zeit bis zum Schulschlnsse
1891/1892 ausgelassen und externe Lehrer zur Ertheilung des Wiedcrholnngs-
nnterrichtes durch die betreffenden Waisenhausväter ausgenommen , und zwar ein Bürger¬

schullehrer mit deni Honorare von monatlich 25 fl . und ein Bvlksschnllehrer mit dem
Honorare von monatlich 20 fl . ; zur Beaufsichtigung der Kinder in den bezeichneten
Anstalten wurde die Aufnahme eines dritten Aufsehers bewilligt . —

Die Ertheilung des Wiederholungsunterrichtes  durch Evrrepetitoren,
statt durch Hilfslehrer , wurde zufolge Stadtrathsbeschlnsses vom 15 . September 1892
im II . und IV . städtischen Waisenhause für ein weiteres Schuljahr (1892/93 ) beibchalten
und im III . nnd VI . städtischen Waisenhanse für die gleiche Zeit neu eingeführt ; in

seiner Sitzung vom 3 . Jänner 1894 beschloss der Stadtrath , die zufolge des vor¬

erwähnten Stadtrathsbeschlnsses für alle 4 Kuaben -Waiseuhäuser erfolgte Einführung
von zwei auswärtigen Evrrepetitoren für den Wiederholnngsunterricht und die Bestellung
eines dritten Aufsehers für jedes K'naben -Waisenhaus in der bisherigen Weise bis aus
Weiteres fortbestehen zu lassen und weiters anzuordnen , dass der Wiederholungsunterricht
während der Schulferien nur von einem  Lehrer gegen die Entlohnung von 20 fl.
monatlich zu ertheilen ist. —
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Bezüglich des Industrie -Unterrichtes in den Waisenhäusern ist zu erwähnen,
dass die Waisen-Commission des Gemeiuderathes in der Sitzung am 9. August
1889 beschlossen Hot, sich principiell gegen die Ertheilung des Industrie -Unterrichtes
durch die Waisenmütter ausznspreche» . weil hiedurch entweder die Wirtschaftsgeschichte,
oder der Industrie-Unterricht leiden würde.

Bezüglich der Waisenhansansseher , welche srühcr definitiv oder provisorisch
angestellt waren, wurde mit den: Beschlüsse des Gemeinderathcs vom 20. Iebruar 1889
bestimmt, dass dieselben im Hinkunft von den WaisenhanSväterngegen I4tägige Kündigung
anszunehmen und zu entlassen sind.

Mit dem Beschlüsse des Gemeiuderathes vom 20. Tecember 1889 wurde den
Waiscnhaus-Ansskher» das Recht zum Bezüge einer Montur zngesprochen,welche Eigenthnm der
Olcmeinde bleibt und im Inventare der Waisenhäuser zu verrechnen ist; außerdem wurde
jedem Aufseher ein Sticfelpanschalevon jährlich 8 fl. bewilligt, welches jedoch erst nach
Ablauf einer halbjährigen Dienstzeit flüssig gemacht wird. Weiters hat der Gemeinderath
festgesetzt, dass de» Aufseherinnen in den städtischen Waisenhäusern für Mädchen und
im Waisenhanse zu Klosterneuburg nach je einem halben Jahre vollstreckter Dienstzeit
ein Kleiderpanschalevon 12 fl. ansznfolgcn ist. Dieses Kleiderpanschalewurde zufolge
Gemeinderathsbeschlnsses vom 28. Dekoder 1890 auch der Krankenwärterin im V . Waisen¬
hanse zu Klosterneuburg bewilligt.

Zufolge Gemeinderathsbeschlnsses vom 0. Mai 1890 wurde für die Hausdiener
sämmtlicher Waisenhäuser der jährliche Bezug eines grünen Zwilchanznges, einer Dienst¬
kappe und eines Sticfelpanschales von jährlich 8 fl. systemisiert, welches letztere jedoch erst
nach sechsmonatlicher Dienstleistung flüssig wird und halbjährig auszuzahlen ist. —

Tic Zöglinge der in Wien befindlichen städtischen Waisenhäuser besuchen die
allgemeine Volks- und Bürgerschulen; die Zöglinge des V . städtischen Waisenhauses zu
Klosterneuburg dagegen werden in der mit der Anstalt verbundenen dreiclassigen Privat¬
volksschule unterrichtet, welche das Recht zur Ausstellung staatsgiltiger Zeugnisse besitzt.
Ter llnterrichtserfolg war laut der von den Waisenhausvätern alljährlich erstatteten
Berichte ein günstiger.

Nähere Daten hierüber, dann über die Art der Verwaisung der Kinder, über
die Veränderungen im Stande der Zöglinge der einzelnen Anstalten n. dgl. enthalten
die Statistischen Jahrbücher der Stadt Wien.

Ter Wiederhvlungsnnterricht  wurde im I. Waisenhause durch den Waisen¬
hausvater, in den übrigen Waisenhäusern in Wien durch Hilfslehrer, rücksichtlich Hilss-
lehrerinnen und in den Knabenwaisenhäusern seit dem Jahre 1892 durch auswärtige
Korrepetitoren erthcilt. In den weiblichen Handarbeiten wurden die Zöglinge im
I. Waisenhause durch die Waisenmutter, im V., VII . und VIII . Waisenhause durch eine
Indnstriclehrcrin unterrichtet.

In allen Waisenhäusern fand ein Unterricht im Gesänge, in einigen Waisenhäusern
auch im Spielen verschiedener Instrumente , in der französischen Sprache und im
Schwimmen statt. Im VIII städtischen Waisenhansc im XII . Gemeindebezirke wurde
der Unterricht im Gesänge durch den Oberlehrer Anton Iorster  aus Gefälligkeit
unentgeltlich crtheilt.

Was die Ausspcisnng  der Waisenhauszöglinge betrifft, so ist zunächst zu
erwähnen, dass die mit dem Gemeinderathsbeschlnssevom 17. Tccember 1880
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genehmigte Speiseordnung im Jahre 1889 revidiert wurde und dass mit dem Gemeinde-
rathsbeschlussc vvm 19 . Februar 1889 einige Änderungen in derselben genebmigt
wurden sind.

Die Ansspeisung , welche nach der genehmigten Speisevrdnung durch die Waiscn-
hansväter in eigener Regie besorgt wird , ergab in den Jahren 1889 — 1893 svuuchl

in Bezug aus die Ernährung der Kinder , als auch in finanzieller Beziehung ein voll¬
kommen befriedigendes Ergebnis . Die Lieferung der hauptsächlichsten Nahrungsmittel
wird alljährlich im Wege einer Ofsertverhandlung nach der hiefiir bestehenden Borschrist
sichergestellt . Tie städtische Buchhaltung hat alljährlich über den Erfolg der Ausspeisung
dem Stadtrathe einen Bericht vorznlegen.

Die Ansspeisung in den Waisenhäusern wird periodisch durch Beamte des Waiscn-

departements und durch Beamte des Marktamtes , welch letztere auch bei der Übernahme
der eingelieferten Lebensmittel intervenieren , controliert.

Hinsichtlich der Kleidung der Waisenhanszöglinge ist zu bemerken , dass dieselben
uniform gekleidet sind.

Zufolge Gemeinderathsbeschlusses vorn 1 . März 1889 ist hinsichtlich der Bei-
stellnng der Stoffe für die Kleidung der Waisenhauszöglinge sowohl pro 1889 als auch
für die Zukunft der bisherige Modus , nämlich die Bestellung der Stoffe bei bewährten
Firmen nach bereits erprobten Mustern beiznbehalten.

Mit StadtrathSbeschlnss vom 14 . December 1892 wurde der Magistrat beauftragt,

in Hinkunst die Muster von Tuch und Confectionswaren nach vorausgegangener Prüfung
durch sachverständige Mitglieder des Gemeinderathes bis spätestens 1 . Sctober jeden
Jahres vorzulegen und bezüglich der Art der Sicherstellung bis längstens Ende Sctober
an den Stadtrath Bericht zu erstatten ; zufolge Stadtrathsbeschlusses vom 17 . November1893
wurde über Anregung des Magistrates der vorstehend erwähnte Termin mit l5 . No¬
vember jeden Jahres festgesetzt.

Ter Gesundheitszustand  der Waisenkinder war in den Jahren 1889 bis 1893
im allgemeinen ein sehr günstiger ; Jnfcctionskrankheiteu blieben infolge der rasch durch¬
geführten Isolierung , der sofortigen Abgabe der Kranken in die Krankenhäuser und der
sonstigen prophylaktischen Maßregeln vereinzelt ; nur im Jahre 1889 war ein häufiges
Austreten von Erkrankungen an Influenza nicht zu verhüten , da diese Krankheit in Wien
epidemisch herrschte.

Die Waiseuzöglinge werden durch die Hausärzte der Waisenhäuser periodisch unter¬
sucht und vierteljährig gemessen und gewogen ; außerdem findet halbjährig eine Unter¬
suchung der Augen der Zöglinge durch Augenärzte statt . Mit dem Magistratserlasse
Vvm 3 . Juni 1890 , Z . 186 .731 wurde der Borgang mit an Baricellen erkrankten Zög¬
lingen geregelt . Hinsichtlich der Tiätverschreibung für kranke Waisenhanszöglinge wurde
mit dem Magistratserlnsse vom 26 . Juni 1890 , Z . 233 .661 angeordnet , dass dieselbe

von den Hausärzten unter Benützung des vorgcschriebcncn Formnlares täglich zu erfolgen
habe ; die Diätverschreibung ist monatlich abzuschließen und von den Waisenhansvätern

mit der Monatsrcchnuug der städtischen Buchhaltung vorznlegen.

Anlässlich der Gefahr des Auftretens der Cholera in Wien wurden vom Magistrate
mil den Dekreten vom 6 . Setober 1892 , Z . 176 .221 und vom 26 . August 1893,
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Z , 185 .718 an die Waisenhäuser ausführliche Vorschriften bezüglich der prophylaktischen
Maßregeln und bezüglich des Benehmens im Falle des Auftretens einer Erkrankung an
Eholcra erlassen.

Mit dem Magistratscrlassc vom -1. April 1898 , Z . 48 .001 wurde angeordnet,
dass zur Wartung von Waisenhanszöglingen , welche einer JnfectivnSkrankheit verdächtig
sind , Waiscnhanszoglingc absolut nicht verwendet werden dürfen , sondern dass in einem
solchen Falle , wenn die Abgabe des Erkrankten in ein Spital nicht mit der entsprechende»
Schnelligkeit bewerkstelligt werden kann oder noch Zweifel über den Charakter der Krank¬
heit bestehen und wenn nicht für kurze Zeit und ohne Bedenken von den Bediensteten
des Danses jemand zur Wartung des Erkrankten verwendet werde » kann , eine geeignete
Person von auswärts zur Wartung ansznnchmen ist . Tie Bestimmung , ob eine Wart-
pcrson von answärts ansznnehmen ist , obliegt den Hausärzten der städtischen Waisen¬
häuser unter ihrer eigenen Berantwortung . Die Wartperson ist mit einem Gulden pro
Tag und der Kost in der Anstalt zu entlohnen.

In allen Waisenhäusern wird das WcihnachtSfest (am 24 . Dcecmber ) und ein
Faschingsfest gefeiert und werden auch Ansflüge der Waisenkinder veranstaltet.

Hinsichtlich des Faschingsfestes hat der Stadtrath laut Beschlusses vom
11 . Februar 1892 im Principe genehmigt , dass alljährlich in den städtischen Waisen¬
häusern ein solches Fest abgehalten werde und hiesür für jedes Waisenhaus der Betrag
von 70 fl. in Berwendnng komme . Zugleich wurde der jeweilige Referent des Waisen¬
departements ermächtigt , die Tage , an welchen dieses Fest stattznfinde » hat , zu
bestimmen . Tie Bcranstaltnng von Ausflügen der Waisenkinder wurde zufolge Stadtraths¬
beschlusses vom 7 . Juli 1891 in Hinkunft dem Magistrate im eigenen Wirkungskreise
überlassen.

Bon den aus den Waisenhäusern austretendcn Knaben widmet sich der größte
Theil einem gewerblichen Berufe ; die Mädchen kommen in eine Lehre oder einen
Dienst . Tic in einem Gewerbe freigesprvchenen ehemaligen WaisenhauSzöglinge er¬
halten ein Freigewand um den Betrag von 48 fl. (Gemeinderathsbeschlnss vom
18 . Jänner 1867 .) In den Jahren 1889 — 1898 erhielten 308 ehemalige Waisenhnus-
zöglinge das Freigewand , die Auslage hiesür bezifferte sich mit 14 .784 fl.

Solchen ehemaligen Waisenhanszöglingen , welche sich einem anderen , als einem
gewerblichen Berufe gewidmet und in diesem Berufe durch 8 Jahre hindurch zur
vollsten Zufriedenheit sich ansgeführt haben , können zufolge Stadtrathsbeschlnsses vom
8 . April 1892 in analoger Anwendung des Gcmeindcrathsbcschlnsses vom 18 . Jänner 1867
Kleider um den Kostenbetrag von 48 ft ., oder als Äquivalent 48 st. in Barem ans
dem allgemeinen Bersvrgungsfoude seitens des Magistrates zngewcndet werden.

Die für Waisenmädchen beim Eintritte in eine Lehre oder in einen Dienst
bestimmte Ausstattung wurde im Zeiträume von 1889 — 1898 au 185 Mädchen

erfolgt . Tie dem Bersorgungssondc hiesür erwachsene Auslage betrug 3748 fl . 79 kr.

Aus der Ludwig Donin 'schen Stiftung , deren Interesse » alljährlich für aus

den Mädchenwaisenhänsern anstretcnde Zöglinge zur Beschaffung einer kleinen Aus¬
stattung zu verwenden sind , wurden im Quinguenninm 1889 — 1893 15 Waisenhaus¬
zöglinge mit je 28 fl . bctheilt.

Für die städtischen Waisenhäuser bestehen bereits zahlreiche Stiftungen , welche

den WaisenhauSzöglinge » oft zu einem besseren Fortkommen verhelfen ; außerdem erhalten
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die Waisenhanszöglinge aus Anlass ihrer Verwendung bei verschiedenen Losziehnngcn

Spenden , in oft größeren Beträgen.

Tie Gründerin des VI . und VII . städtischen Waisenhauses , Fran Caroline

Sanetty hat im Jahre 1891 ein Capital von 6000 ft . zur Errichtung einer Peter
and Caroline Sauetty 'schcn Waisenstiftnng gewidmet , deren Interessen alljährlich am

Christabende an 12 Waisenknaben nnd 12 Waisenmädchen der genannten Anstalten

vertheilt werden sollen . Die Stiftung wurde zufolge Gemeinderatl,sbeschlnsses vom
21 . April 1891 in die Berwaltnng der Gemeinde übernommen . Ter Stiftbrief ist vom

10 . September 1891 datiert.

Ter Schillervercin „ Tic Glocke " bctheilt alljährlich 2 Zöglinge der städtischen

Waisenhäuser abwechselnd mit Schiller 's sämmtlichen Werken und einem Tncaten

nnd wird ans diesem Anlasse in den betreffenden Waisenhäusern eine Schillerfeicr

veranstaltet.

Tie acht städtischen Waisenhäuser haben zusammen einen Belegranm für 750 Kinder

Während des Berichtsguingnenninms betrug

die Zahl der Zöglinge am Ende des Jahres die Gefanimtzahl die Tnmmc der
im Jahre

männliche weibliche NN ganzen der Vcrpflegstage Auslagen

1889 451 201 652 214 .907 177 .503 ft. 5 kr.

1890 447 228 675 237 .272 180 .189 „ 28

1891 452 250 702 250 .914 190 . 112 ., 56 .,

1892 450 275 725 269 .057 211 .200 „ 93 „

1893 436 272 708 255 .882 218 .911 ,. 57 ..

Bon den im Jahre 1893 am ^gewiesenen Z öglingen befanden sich 12 aus Stift-

Plätzen , nnd zwar drei Knabe » und zwei Mädchen ans Stistplätzen der Marie von

Miller zu Aichholz 'schen Stiftung , fünf Knaben auf Stiftplätzen der Stiftung des

Wiener Brauherrnvercincs nnd zwei Knaben ans Stiftplätzen der Waisenstiftnng der

Wiener Kaufmannschaft.

Ein Theil der Berpflcgskostcn für das fünfte städtische Waisenhaus wird ans dem

Erträgnisse des Schittler 'schen Legates <r »nd 4000 ft . jährlich ) bestritten . Znr Erhaltung

des VIII . stätdischen Waisenhauses dient das Erträgnis der Gisela - Stiftung der einver-

lcibtcn Gemeinde Unter -Meidling (im Jahre 1893 : 1136 ft. 65 kr.) .

» . Verpflegung von Kinder » in nicht städtischen HumanitätSanstaltcn.

In die niederösterreichische Landcssiudelanstalt werden vom Magistrate
gegen Zahlung der vereinbarten Berpftegsgebüren in der Regel jene znr Bersorgnng

überstellten Kinder abgegeben , welche » och nicht sechs Jahre alt sind ; die Jindelanstalt

gibt diese Kinder zu Privatparteien gegen ein monatliches Kostgeld in die Pflege.

Bezüglich dieses Kostgeldes ist zu bemerken , dass dasselbe für Kinder im dritten

bis zehnten Lebensjahre vom 1 . Jänner 1889 an , von 14 kr. auf 15 kr. pro Tag

erhöht nnd dass weiters zufolge Gemeinderathsbeschlusses vom 13 . Jänner 1891 die

Zustimmung gegeben wurde , dass vom 1 . Jänner 1891 au , für alle bereits iu Pflege

der niederösterreichischcn LaudeSfiudelaustalt stehenden , sowie für die von dem gleichen

Zeitpunkte an diese Anstalt neu znznweisenden , für Rechnung des Wiener allgemeinen
BersorgnngsfondeS zu verpflegenden , nicht in Wien heimatberechtigten Kinder
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dieselbe Verpflcgsgebür wie für in Wien heimatberechkigtc Binder, d. i. 8 fl. pro Monat
für Kinder im ersten bis znm vollendeten zweiten Lebensjahre nnd 6 fl. pro Monat
für Kinder im dritten bis znm vollendeten zehnten Lebensjahre festgesetzt werde.

Infolge einer nachträglichen Bestimmnng trat die Erhöhung der Verpflegsgebür
siir die bereits früher in Pflege gestandenen Kinder erst vom 1. März 1891 ein.

Mit dem Magistrats-Erlasse vom >0. Februar l89l wurde angeordnet, dass
bei Abgabe von Kindern in die niederösterreichische Landesfindelanstaltstets ein Parerc über
den Gesnndheitsznstand des Kindes nnd der Mutter oder der Pflegepartei beizubringen ist.

Die Zahl der in der niederösterreichischen LandeSfindelanstalt auf Kosten des
Bcrsvrgungsfvndes verpflegten Kinder war im Jahre 1889 t 478 (241 männlich,
287 weiblich», 1890 : 447 (220 männlich, 221 weiblich», 1891 : 885 (218 männlich,
172 weiblich), 1892 : 422 (280 männlich, 192 weiblich», 1898 : 594 (880 männlich,
204 weiblich).

Tie ausgelaufenen Berpslegskosten(nach der Abstattung) bezifferten sich im Jahre
1889 mit 82.208 fl. 13 kr., 1890 mit 32.009 fl. 40 kr., 1891 mit 29 .101 fl. 04 kr.,
1892 mit 29 .087 fl. 46 kr. nnd 1898 mit 19.830 fl. 18 kr. -

In dem k. k. Waifenhanse in Wien ivnrden ans die daselbst bestehenden
Freiherr v. Chaos 'schen Stiftplätze, bezüglich welcher der Gemeinde das Recht
der Präsentation an die k. k. n.-ö. Statthalterei znsteht, im Jahre 1889 : 7, 1890:
I I , 1891 : 12, 1892 : 10, 1898 : IO Knaben neu ausgenommennnd betrug die (fahl
der Chaos'schen Stiftlinge am Schlüsse des JahreS 1898 41.

Im k. k. Blinden - Erziehungsinstitutc waren auf Kosten des allgemeinen
VersorgungSfondes am Schluffe des JahreS 1889 : 5 Knaben und 2 Mädchen, 1890:
4 Knaben und 4 Mädchen, 1891 und 1892 je 0 Knaben nnd 4 Mädchen, 1898 : 5 Knaben nnd
5 Mädchen nntergebracht. Tie ausgelaufenen VerpflegSkvsten betrugen im Jahre 1889:
8499 fl. 20 kr., 1890 : 4837 fl. 8 kr., 1891 : 8488 fl. 20 kr., 1892 : 8647 fl. 12 kr.
nnd 1893 : 3500 fl.

Mit Note der Tireetion des k. k. Blinden-Erziehungsinstitutesvom 7. Sctober 1892
wurde der Magistrat ersucht, bei Besetzung der Plätze von der Einhaltung des Maximal-
alters von 12 Jahren abzugehen, da auch seitens der k. k. n.-ö. Statthalterei dieses
Marimalalter seit mehreren Jahren nicht festgehalten wird nnd selbst an 15jährige
Blinde Stiftplätze verliehen wurden, weil in neuerer Zeit gut vorgebildete, in Schulen
oder Blindenabtheilnngeu unterrichtete Blinde im vorgerückten Alter im Institute
Aufnahme suchen, um daselbst nebst Erweiterung der Schulbildung gelverblichen und
musikalischen Unterricht zu erhalten; deren BildnngSdauer wird selbstverständlich eine
entsprechend kürzere sein. —

Jm k. k. Tanbstnmmen -Jnstitnte standen am Ende des Jahres 1889 : 17 Knaben
und 8 Mädchen, 1890 nnd 1891 je 15 Knaben und 9 Mädchen, 1892 : 14 Knaben
nnd 11 Mädchen, 1898 : 18 Knaben und 12 Mädchen auf BersorgungsfvudSplätzen
in Verpflegung. Tie ausgelaufenen BerpflegSkosten betrugen im Jahre 1889:
10. 180 fl. 01 kr., >890 . 11.110 fl. 7 kr., 1891 : 9588 fl. 88 kr., 1892:
17.485 fl. 12 kr., 1898 : 12.500 fl.

Zufolge StadtrathSbeschlnsseSvom 24. August l898 ist in Hinkunft für eine
zweckentsprechende Verlautbarung bezüglich der erledigten Freiplätze Sorge zu tragen. —
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Im allgemeinen österreichischen israelitischen Tanbstummeninstitnte,
ivaselbst5 Communalzahlplätze bestehen, waren nntergebracht im Jahre 1889 : 3 Knaben
nnd 2 Mädchen, 1890 : 3 Knaben und 2 Mädchen, 1891 : 3 Knaben und 1 Mädchen,
1892 : 2 Knaben nnd 3 Mädchen, 1893 : 2 Knaben und 3 Mädchen. Tie Verpflegskosten
betrugen im Jahre 1889 : 1750 st., 1890 : 1750 fl., 1891 : 1300 fl., 1892:
1510 fl. 66 kr. und 1893 : 1750 st. —

Im Asyle Stephanie - Stiftung in Biedermannsdorf bestehen 10 Communal-
stiftplätze für schwachsinnige, jedoch entwicklnngs- nnd lernfähige Kinder. Es befanden
sich daselbst in den Jahren 1889 —1892 je 7 Knaben und 3 Mädchen,
1893 : 6 Knaben und 4 Mädchen. Im Jahre 1893 wurden 5 Plätze mit 3 Mädchen
nnd 2 Knaben neu besetzt. Die Berpflegskvsten betrugen im Jahre 1889 : 3933 fl. 33 kr.,
1890 : 3751 fl. 12 kr., 1891 : 4000 fl., 1892 : 4000 fl., 1893 : 3514 ft. 46 kr.

Im Iran, ; Josef Jngend -Asyle in Weinzierl bestehen 25 ganze und
25 halbe Communalzahlplütze zu je 200 , beziehungsweise 100 fl., welche seit dem
Jahre 1885 bon drei zu drei Jayren , zuletzt mit Gemeinderathsbeschluss vom6. Mürz 1891
für die Jahre 1891 , 1892 nnd 1893 genehmigt wurden. Aus diesen Zahlplätzen
wurden verpflegt am Schlüsse des Jahres 1889 : 36, 1890 : 22, 1891 : 26,
1892 : 36, 1893 : 36 Zöglinge. Die Auslage hiefiir betrug im Jahre 1889 : 7061 fl.
37 kr., 1890 : 6485 fl. 28 kr., 1891 : 4190 fl. 27 kr., 1892 : 5676 fl. 34 kr. und
1893 : 5918 ft. 63 kr.

Über die Aufführung und den Fortgang dcr Commnnalzöglinge in den Schulgegenständen
und im geiverblichen Unterrichte wird von der Direktion der Anstalt dem Magistrate
vierteljährig berichtet. Mit A. h. Entschließung vom 24. April 1893 genehmigte
Se . Majestät der Kaiser, dass der Verein zur Erhaltung des Franz Josef Jugeud-
Asyles für verlassene Kinder und Minderjährige in Wien zur Förderung des Vereins¬
zweckes mit je einem Dreißigstel der Erträgnisse des k. und k. Stiftungshauses am
Schottenring auf die weitere Tauer von 5 Jahren (1893 bis 1897) betheilt werde. —

Abgesehen von den bereits erwähnten Anstalten waren am Schlüsse des
Jahres  1893 noch in verschiedenen Anstalten im ganzen 130 Kinder <64 männliche,
66 weibliche) gegen Bezahlung eines Kostgeldes seitens der Gemeinde Wien unter-
gebracht, und zwar: Knaben Mädchen zusammen
im Kinder-Asyle Humanitas im Kahlenbergerdorfe . . . — 1 1
„ evangelischen Waisenhause. 9 3 12

Vincentinum in Jünfhaus. 24 — 24
„ Stcphaneum in Biedermannsdvrf. — 0
„ Avrbertinum in Pressbaum. 25 — 25
„ Vettungshause des Wiener Schntzvereines in Unter-St . Veit 6 — 6

„ „ „ „ in Ernstbrnnu — i I
„ Kloster, Währing, Antoniqasse. — 4 4

„ der barmherzigen Schwestern imVI.Gemeindebezirke— 5 r>
„ „ Nater miserisorcllns in Fünfhaus — 6 6
„ „ zum armen Kinde Jesu in Döbling . . . . - 13 13
" „ der Töchter des göttlichen Heilandes im X . Ge¬

meindebezirke. 4 4
„ „ zum armen Kinde Jesu in Retz. — 1 1

bei den Schulschwestern 6s Xotre Dame in Fünfhaus . — 4 4
im katholischen Waisenhause in Jglau. — 1 1

„ „ in Krems . . — 17 17
Kloster der Ichulschwesternin Algersdorf bei Graz — 1 1
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Nähere Angaben über die Armenkinderpflege , iusbesonderS auch über die Zahl
der in de » aus Mitteln der Privatwohlthätigkeit erhaltenen Waisenhäusern und Ashlen
verpflegten armen Kinder enthalten die Statistischen Jahrbücher der Stadt Wien im
Abschnitte „Armenkinderpflege " .

6. Armenversorgung.
Znr Versorgung der Armen , die sich auch mittels einer dauernden Unterstützung

nicht fortbringen können , dienen die Grnndarmenhänser , die Grundspitäler und die
Bersorgungshäuser der Stadt Wien nebst den gelegentlich der Einverleibung der
ehemaligen Vororte übernommenen Vorortearmenhäusern.

a» Grmtdarmeichäustr.
Tie Grundarmenhäuser sind Anstalten , die durch die Privatwohlthätigkeit mittels

besonderer Stiftungen ins Leben gerufen und zunächst znr Aufnahme solcher Armen
bestimmt wurden , welche ihren Unterstand nicht mehr bestreiten können . Die daselbst
nntergebrachten Personen erhalten in der Regel nur die Unterkunft und die Beheizung
unentgeltlich , haben sich daher mit Hilfe des aus den Armenhansstistungen erhaltenen
Zuschusses selbst zu verpflegen . Die Verwaltung der Grnndarmenhänser wird von den
Vorstehern jener Bezirke besorgt , in welchen derlei Anstalten sich befinden . Derzeit

bestehen im ehemaligen Gemeindegebiete noch folgende Grundarmenhünser:

im III . Bezirke das Grundarmenhans Wüllischgasse Nr . 41 ; das Laurenz Hieß 'sche
Stiftungshaus R' ochusgasse Nr . 8 ; das Franziska Jeitel 'sche Stiftungshaus , Stein¬
gasse Nr . 18;

im IV . Bezirke das Grundarmenhans in der Nenmanngasse Nr . 6;
im V . Bezirke das Grundarmenhans in der Pilgramgasse Nr . 3.

Mit Gemeinderathsbeschluss vom 3 . Juni 1890 wurde aus sanitüts - und bau¬
polizeilichen Rücksichten die Demolierung des in der Gestettengasse gelegenen Tractes
des Armenhauses im III . Bezirke , Wüllischgasse Nr , 41 angeordnet ; an Stelle desselben
sollte ein dreistöckiger Neubau aufgeführt und in dessen ebenerdigen Räumlichkeiten
14 Pfründnerinnen uutergebracht , in den Stockwerken aber Mietwohnungen geschaffen
werden . Die übrigen Pfründnerinnen des Armenhauses waren dem obigen Gemeinde-
rathSbeschlusse zufolge nach ihrem Wunsche entweder in ein städtisches Bersvrgungshaus
zu versetzen oder mit Erhaltungsbeitrügen zu betheilen . Ter in der Wüllischgasse
gelegene Theil der Realität war im Wege einer öffentlichen Offertverhaudlnng zu
veräußern . Die Kosten des Neubaues sollten ans dem Therese Göschl 'schen Legate von
20 .000 st. Notenrente und , soweit dasselbe nicht hinreichtc , aus den eigenen Gelder»
der Gemeiude gegen seinerzeitigen Ersatz ans dem Erlöse der zum Verkauf bestimmten
Realität und den Zinsungen der Wohnungen im Neubau bestritte » werden.

Ter Neuban iu der Gestettengasse wurde im Jahre 1892 vollendet und im
November desselben Jahres in Benützung genommen . Die Pfründnerinnen wurden aber
auf Grund des Gemeinderathsbeschlusses vom 17 . Feber 1891 , Z . 0342 nicht eben¬
erdig , sondern iui ersten Stockwerke uutergebracht.

Die Taten über die in den Grnndarmeuhänsern nntergebrachten Personen , die
Summe der Interesse » aus den für diese Grundarmenhäuser zu persolvierenden Stiftungen
und die Summe der jährlichen Auslagen sind in der folgenden Übersicht enthalten.
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In sämmtlichen im ehentaligen Gemeindegcbiete befindlichen Grundarmen
hänsern betrug

1889
männlich 5

die Zahl der nnterge - 121
brachten Personen

zulammen 126
die Summe der Interessen

aus den für die Grund-
armenhänser bestehenden
Stiftungen . fl. 4094 58

die Summe der Auslagen finit
Ausschluss der vorstehend
ausgewiesenen Stiftnngs-
interessen und der von
den Pfleglingen bezogenen
Pfründe ») . fl. 141935

Von den Auslagen entfielen
ans den allgemeinen Ver-
sorgungsfvnd . ft. 621 96

im Jahre

1899 1891 189S 1893
5 5 5 5

120 119 119 119
125 124 124 124

4094 58 3728 38 3728 38 3175 23

1443 13 1880 57 1526 09 3216 49

318 71 693 44 767 90 2640 49

b) GrnndsMIer.
Die Grundspitäler wurden in der ersten Hälfte des 18 . Jahrhunderts von den

Grundherrschaften , deren Besitzungen innerhalb des Burgfriedens von Wien lagen,
errichtet , ihre Kosten wurden später von der niederösterreichischen Landesregierung aus
die Armencasse übernommen ; im Jahre 1842 giengen sie mit der ganzen Armenpflege
in die Verwaltung der Gemeinde Wien über.

Derzeit bestehen in Wien noch zwei Grundspitäler , im II . Bezirke auf der Haide
Nr . 15 und im VI . Bezirke, Gnmpendvrferstraße Nr . 106 . Die in das Grnndspital
anfgenvmmenen Armen erhalten daselbst unentgeltliche Unterkunft und aus dem allge¬
meinen Versorgungsfonde eine Verpflegsgebür täglicher 11 kr. (im Gnmpendorfer Grund¬
spital wegen der für dessen Insassen verfügbaren größeren Stiftnngsinteressen bloß 7 kr.)
nebst 4 kr. als Brotrelntnm . Werden Pfründner in ein Grnndspital ausgenommen, so
wird ihre Pfründe eingezogen. Die Betten und das Brennmaterial für die Grund¬
spitäler werden ans Kosten des allgemeinen Vcrsorgungssondes beigestellt. Die Ver¬
waltung der Grnndspitäler obliegt den Bezirksvorstehern.

Im Grnndspital im II . Bezirke ans der Haide Nr . 15 betrug
die Zahl der die Sniiiine der Davan entfielen aus

i>» Jahre Pfleglinge Auslagen VersvrgnngSfond
1889 95 12 .442 fl. 38 kr. 6064 fl. 59 kr
1890 93 13 .451 „ 94 „ 6187 ,. 10 „
1891 95 14 .163 „ 10 „ 5982 „ 68 „
1892 93 14 .141 „ 39 „ 5858 „ 22 „
1893 95 14 .926 „ 79 „ 6643 „ 62 „
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Biel unbedeutender ist das Grnndspital im VI . Bezirke, Gnmpendorferstraße
dkr. 106. Daselbst betrugen

die Zahl der Davon entfielen ans den
IM Jahre Pfleglinge die Gesammtanslagen Versorgungsfond:

1889 7 934 fl. 43 kr. 255 fl. 1.5 kr
1890 7 930 „ 69 .z » 330 „ 3 .5 ,.
1891 6 630 „ 87 „ 320 ,. 32 .5 ,.
1892 6 903 „ 70 .z „ 265 30 .5 „
1893 6 1081 „ 90 .g „ 443 „ 50 z „

v> AmrilhSllsrr drr ehemaligrn Norortkgemkindeu.

Tie nieisten der ehemaligen Borortegemeinden besaßen Armenhäuser vder >venig-
stens Armenzimmer theils in den Gemeindehäusern, theils in Mietgebäuden. Da aber
sehr viele dieser Ubicationcn wenig zweckentsprechend waren, wurden die meisten der¬
selben nach der Einverleibung der Bor arte gänzlich aufgelassen und die daselbst unter¬
gebrachten Pfleglinge entweder in andere Anstalten übersetzt vder mit höheren Pfründen
betheilt. Die Armenhäuser, welche bestehen blieben, wurden der Leitung der Armen-
institntsvorstehnngen unterstellt. Die in diesen Armenhäusern nntergebrachten Armen
erhalten nebst Unterstand, Beheizung und Beleuchtung, sowie der nöthigen Bekleidung,
eine Geldportion von täglich 26 kr. zur Berköstigung und monatlich 60 kr. zur Wäsche-
reinignng.

Derzeit bestehen noch die Armenhäuser
Stand der Pfleglinge

Belcgraum: am Ende des Jahres1893:
im Bezirke XI, Simmering, Kirchengaffe 26 . 36 22

„ „ „ Hauptstraße 169 . . 9 7
XIII, Hietzing, Alleegasse 22 . . . . 14 12

„ Hütteldorf, Kirchengasse 6 . . . 22 22
„ XV, Fünfhaus, Zwblfergasse 27 . . . 20 18

XVI, Ottakring, Wagnergasse 62 . . . 50 50
„ „ Nenlerchenfeld, Liebhartsgasse 17 . 86 78
„ XVIII, Währing, Martinftraße 92 . . . 43 43

„ Weinhaus, Herrengasse 16 (Joscfine
Köhler'sches Stiftnngshans ) . . . 2

„ „ Pvtzleinsdors C.-Nr . 14 . . . . 3 3
XIX, Oberdöbling, Mariengasse 7 lFriedr.

Lndw. Müller'sches Stiftnngshans ) . 19 18
„ „ di'nssdorf, Eisenbahnstraße 26 . . 24 21
„ „ Heiligcnftadt, Gärtnergasse 117 . . 22 21
„ „ Unterdöbling, Feldgasse7 lWidl'sches

Stiftnngshans ) . 14 8

Tie Gesammtanslagen für diese Armenhäuser bezifferten sich im Jahre 1893 mit
44.220 fl. 91 kr.
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ck Ntrsorguiigshäusrr.
Arme, ivclche sich anch mit Hilfe einer dauernden Unterstützung jPfründc) nicht

inehr fvrtznbringcn vermögen, werden in eines der städtischen Versorgnngshänser aus¬
genommen, in denen sie unentgeltlich die vollständige Versorgung erhalten.

In den städtischen Bersorgungshänsern iverden übrigens, nach Maßgabe deS vor¬
handenen Raumes, anch Personen, die zivar der Pflege in einer Bersorgnngsanstalt
bedürftig, aber bemittelt sind oder bemittelte Angehörige haben, gegen Erlag der Bcr-
pflegsgcbür von täglich 60 kr. als Zahlpfründner  ausgenommen. Endlich können
anch Personen, die sich physisch zur Aufnahme in eine Bersorgnngsanstalt eignen, gegen
Zahlung eines bestimmten Betrages als Pensionäre  Aufnahme finden; diese erhalten
nebst der Wohnung, Beheizung, Beleuchtung und Wäschereinignng, sowie der ärztlichen
Hilfe im Falle der Erkrankung, anch das Recht ans Benützung des Anstaltsgarkens und
ans die Ansspeisnng zu den für die Anstalt festgesetzten Tarifpreisen. Die Berköstignng
haben sich nämlich die in den städtischen Bersvrgnngsanstalten untergebrachtenPersonen
sür die ihnen verabfolgte Gebür von täglich 26 kr. tun Bürgerversvrgnngshanse von
40 kr.i selbst zu beschaffen, zu welchem Zwecke in jeder Bersorgnngsanstalt eine Traiterie
besteht, welche die Speisen und Getränke an die Pfründner nach einem bestimmten
Tarife zu liefern hat. Vom Magistrate wurde übrigens auf Grund eingehender Er¬
hebungen in den nicderösterreichischen Landes-Siechen- und Irrenanstalten , die Einführung
der Ratnralverpslegnng  in den Bersorgungshänsernmit Bericht vom I!). August 1896
dringend befürwortet. Nachdem mit Gemeinderathsbeschlnssvom 20. Juni 1888 die
Einführung der Magistraten Ausspeisung der tranken Pfründner ans den Kranken¬
zimmern in sämmtlichen Bersorgungshänsern unter gleichzeitiger Genehmigung eines
neuen Krankenkost-TariseS vom 1. Jänner 1889 provisorisch ans ein Jahr angeordnet
worden war, wurde, da sich die Verwaltungen sammtlicher Bersvrgnngsanstalten und
das Stadtphysikat sür die Beibehaltung dieses Modus ausgesprochen hatten, mit
Gemeinderathsbeschlnss vom 11. März 1890 diese Ansspeisung, vom 1. Mai 1890 an
weiter und zwar definitiv unter Aufrechthaltnng lind Anwendung des bereits bestehenden
Krankenkost-Tarifes ungeordnet.

Zu einer Beschäftigung iverden die in den städtische» Bersorgungshänsern unter¬
gebrachten Personen nicht verhalten; es können jedoch Pfleglinge, die sich hiezu freiwillig
erbieten, gegen eine vom Gemeinderathe festgestellte tarifmäßige Vergütung zu Haus¬
arbeiten und sonstigen Dienstleistungenverwendet iverden.

Die Gemeinde Wien besitzt gegenwärtig sechs BersorgungShänser, nämlich: daS
Bürgerversorgnngshans in Wien, das allgemeine BcrsorgungShans in Wien und die
Bersvrgungshänser in Liesing, in Mbs a. d. Donau, in Manerbach und in St . Andrä
a. d. Traisen.

Im städtischen Bersorgnngshansc in Wien  wurden zufolge Gemeinderathsbeschlnsses
vom 2. November 1892 in Vermehrung der bereits systemisierten 15 Wärterinnenstellen
zwei auswärtige Wärterinnen mit einem Monatslohne von 24 fl. und mit Gemeinderaths¬
beschlnss vom 24. Mai 1886 eine auswärtige Wärterin für die chirurgische Abtheilnng
des Versorgnngshauses mit derselben Entlohnung bestellt. Ferner wurden ans Grund
des Stadtrathsbeschlussesvom9. November 1892 für die Handhabung des Desinfections-
apparates in der Anstalt ein Diener niit einem Monatslohne von 60 fl. ausgenommen.

Im Bersorgnngshansc in Liesing  wurde mit Gemeinderathsbeschlnss vom
16. Jänner 1891 die Zahl der auswärtigen Wärterinnen von zwei auf vier vermehrt.

Verwaltungsbericht der Stadt Wien. 3S
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In Abbs wurde für die daselbst im Tonder'schen Stiftungshause untergebrachtcn
schwachsinnigen Kinder mit Stadtrathsbeschlnss vom 21. Tecember 1892 eine besondere
Wärterin bestellt und für einen regelmässigen Unterricht dieser Kinder dadurch Sorge
getragen, dass zwei Bolksschnllehrer in Pbbs gegen eine Remuneration jährlicher 125 fl.
zur Ertheilung eines täglichen einstündigen Unterrichtes bestellt wurden.

Anlässlich der Choleragefahr im Jahre 1892 wurden in fümmtlichcn Anstalten
Jsvlierräume für Jnsectionskranke geschaffen. Im Versorgungshause in Mancrbach
wurden über Gemeinderathsbeschluss vom 90. September 1892 ein Jsolierpavillon für
Jnsectionskranke, ein Leichenpavillon und eine größere Anzahl von Senkgruben mit
einem Kostenerfvrdernis von 16.000 fl. hergestellt. In sämmtlichen Anstalten wurden
zur Verhütung von Trachomansteckungen strenge Vorsichtsmaßregeln ungeordnet und
die Transferierung Trachomkranker in auswärtige Versorgnngsaustalten untersagt.

Die städtischen Versorgnngshäuser hatten am Ende der Berichtsperiode einen
Belegraum für 1939 männliche, 2756 weibliche, daher im ganzen für 4695 Pfleglinge.

Es betrug für sümmtliche Versorgungshäuser
der Stand der Pfleglinge

am Ende des Jahres die Anzahl der die Summe der
im Jahre männliche weibliche im ganzen Vcrpflegstage Auslagen

1889 1638 2545 4183 1,566 .322 . . . 864 .490 fl. 73 kr.
1890 1593 2479 4072 1,496 .908 . . . 849 .860 „ 76.s
1891 1703 2546 4249 1,507 .886 . . . 882 .846 „ 24.5
1892 1800 2584 4384 1,575 .332 . . . 886 .667 „ 47.s
1893 1739 2480 4219 1,540 .520 . . . 876 .079 „ 97 „

Tie städtische Versorgungsanstalt in Wien, IX. Spitalgassc 23 hat, wie sch
im Abschnitte „Armenkrankenpflege" erwähnt wurde, unter anderem auch die Ausgabe,
jene in öffentlichen Krankenhäusern befindlichen Kranken, die sich zu einer weitern Spital¬
behandlung nicht mehr eignen und sich selbst nicht überlassen werden können, im Sinne
des Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 17. Juni 1869 , Z. 1713 zu
übernehmen und diejenigen unter den Übernommenen, welche nicht nach Wien zuständig
sind, geeigneten Jalies in ihre Heimatgcmcinde zu befördern.

Während der Berichtsperiode wurden

1889

i

1899

m Jahre
1891 189S 189»

als unheilbar aus den Spitälern übernommen . 1133 936 1066 1354 1451
darunter in Wien nicht heimatberechtigt . 364 339 422 651 582
Von den Übernommenen wurden heimbesördert . 141 138 172 198 232

Nähere Angaben über das Wirken der öffentlichen Armenpflege ans dem Oiebietc
der Armenversorgung, sowie über die aus Mitteln der Privatwohlthätigkeit erhaltenen
Versorgnngsaustalten, in welchen beispielsweise im Jahre 1893 1052 Pfleglinge mit
einer Auslage von 160.169 fl. 97 kr. unentgeltlich verpflegt wurden, enthält der Abschnitt
„Armenversorguug" in den Statistischen Jahrbüchern der Stadt Wien.
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